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1. Beratungsorientierter Prüfansatz 
 

 

Qualität und Qualitätssicherung haben im SGB XI einen hohen Stellenwert. Die zugelassenen 

Pflegeeinrichtungen sind für die Qualität der Leistungen ihrer Einrichtung einschließlich der Sicherung und 

Weiterentwicklung der Pflegequalität verantwortlich (§ 112 Abs. 1 SGB XI). 

 

Darauf aufbauend wird in den vereinbarten Gemeinsamen Maßstäben und Grundsätzen zur Qualität und 

Qualitätssicherung der internen Qualitätssicherung in den Pflegeeinrichtungen Priorität eingeräumt. 

 

Unter Berücksichtigung dieser Prioritätensetzung führen die MDK nach einem beratungsorientierten 

Qualitätsentwicklungsverständnis eine externe Qualitätsprüfung durch und initiieren die gegebenenfalls 

notwendigen Impulse zur Qualitätsverbesserung. Der für die MDK-Anleitung gewählte beratungsorientierte 

Prüfansatz entspricht einem modernen Qualitätsentwicklungsverständnis, nach dem die Beratung einen 

wesentlichen Stellenwert einnimmt. 

 

Die MDK sehen die durchzuführenden externen Qualitätsprüfungen somit als eine Einheit von Prüfung, Empfeh-

lung von Maßnahmen und Beratung. 

 

Ein solches Verständnis der externen Qualitätsprüfung setzt eine intensive Zusammenarbeit mit der 

Pflegeeinrichtung in allen Phasen des Prüfverfahrens voraus. Der MDK vermittelt der Pflegeeinrichtung wäh-

rend der Prüfung sein Aufgabenverständnis und seine Vorgehensweise. Eine solche Transparenz des Verfahrens 

fördert die notwendige Offenheit der Diskussion zwischen Pflegeeinrichtung und MDK-Gutachterteam. 

 

Der beratungsorientierte Prüfansatz der MDK-Anleitung ermöglicht schon während der Qualitätsprüfung bei 

festgestellten Qualitätsdefiziten das Aufzeigen von Lösungsmöglichkeiten durch das MDK-Gutachterteam (Im-

pulsberatung). Unter Berücksichtigung der Ist-Situation werden vom MDK bei festgestellten Qualitätsdefiziten 

Empfehlungen über notwendige Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung entwickelt. Diese Empfehlungen sind 

Bestandteil des vom MDK zu erstellenden Berichtes über die Qualitätsprüfung. 

 

Aus dem dargestellten Aufgabenverständnis ergeben sich für die MDK besondere Anforderungen hinsichtlich 

der Fachkompetenz der Gutachterteams sowie der personellen Ressourcen für diese Aufgaben. Die Akzeptanz 

der Qualitätsprüfungen hängt vor allem von der Fachkompetenz der in den Gutachterteams eingesetzten Mitar-

beiter sowie deren Vorgehensweise in diesem Aufgabenfeld ab. 

 

 

 

2. Verfahrensablauf 
 

 

2.1 Allgemeine Angaben 
 

 

Die Prüfungen werden gemäß § 114a Abs. 1 SGB XI grundsätzlich unangemeldet durchgeführt. 

 

Zur Durchführung der Qualitätsprüfungen ist dem MDK Zugang zu den Pflegeeinrichtungen zu gewähren. Die 

Pflegeeinrichtung hat dem Prüfer auf Verlangen die für die Qualitätsprüfung notwendigen Unterlagen vorzule-

gen und Auskünfte zu erteilen. Soweit erforderlich sind  Kopien anzufertigen. 

 

In einem Einführungsgespräch vermittelt das Prüfteam des MDK sein Aufgabenverständnis, seine Vorgehens-

weise und den erforderlichen Zeitaufwand für die Prüfung. 

 

Die Prüfungen beinhalten auch Inaugenscheinnahmen des gesundheitlichen und pflegerischen Zustands von 

Pflegebedürftigen (§ 114a Abs. 3 SGB XI). Die Teilnahme an Inaugenscheinnahmen und Befragungen ist 

freiwillig. Durch die Ablehnung dürfen keine Nachteile entstehen. Inaugenscheinnahmen von Pflegebedürftigen 

und deren Befragung sowie die damit jeweils zusammenhängende Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 

personenbezogener Daten von Pflegebedürftigen zum Zwecke der Erstellung eines Prüfberichts bedürfen der 

Einwilligung der betroffenen Pflegebedürftigen (ggf. durch Betreuer oder Bevollmächtigten). Die 

Pflegebedürftigen sind hierüber zu informieren und es ist darauf hinzuweisen, dass die Verarbeitung der 



 

 

4 

erhobenen Daten und Informationen unter Berücksichtigung der Vorschriften des Datenschutzes erfolgt. Der 

Schutz der Intimsphäre ist unbedingt zu beachten. 

 

Der Anzahl und die Verteilung der per Zufallsverfahren in die Prüfung einzubeziehenden Pflegebedürftigen 

ergeben sich aus Ziffer 6 Absätze 8 bis 10 der Qualitätsprüfungs-Richtlinien (QPR). Ergänzend und 

konkretisierend dazu sind folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

Die Stichprobengröße von 10 %, mindestens 5 Personen, maximal 15 Personen ist auch bei erforderlichen 

Rundungen der Prozentwerte einzuhalten. Bei erforderlichen Rundungen wird zugunsten der höheren 

Pflegestufen auf- und zu Lasten der niedrigeren Pflegestufe abgerundet. 

 

Für die Verteilung auf die Pflegestufen 1 bis 3 wird in der stationären Pflege der Anteil der von Bewohnern mit 

einer Pflegebedürftigkeit unterhalb der Pflegestufe 1 belegten Heimplätze zu je einem Drittel den Pflegestufen 1 

bis 3 zugeordnet. Personen mit einer Pflegebedürftigkeit unterhalb der Pflegestufe 1 werden nicht in die Prüfung 

einbezogen. 

 

Zur Gewährleistung einer Zufallsstichprobe soll die Pflegeeinrichtung eine nach Pflegestufen sortierte Liste der 

Heimbewohner vorlegen, innerhalb der Pflegestufe sind die Heimbewohner in alphabetischer Reihenfolge zu 

listen. Aus dieser Liste wird wie folgt ausgewählt: 

 

 Nach einem Zufallsprinzip wird eine Zahl zwischen 1 und 6 ausgewählt. Diese Zahl bestimmt die Abstände 

der auszuwählenden Personen für alle Pflegestufen sowie für die ggf. erforderliche ergänzende Ziehung von 

Personen für die Befragung. 

 Der Prüfer entscheidet bei jeder Pflegestufe, ob er bei der Auswahl der Personen innerhalb einer Pflegestufe 

am Anfang, in der Mitte oder am Ende der Liste beginnt zu zählen. 

 Der Prüfer entscheidet bei jeder Pflegestufe, ob er nach oben oder nach unten zählt. 

 Wenn eine ausgewählte Person die Zustimmung verweigert oder aus anderen Gründen eine Einbeziehung 

der ausgewählten Person nicht möglich ist, wird jeweils die nächste Person in der Liste ausgewählt. 

 

Wenn die Einrichtung keine geeignete Liste zur Verfügung stellen kann, legt das Prüfteam des MDK auf der 

Basis der vorliegenden Informationen eine Zufallsstichprobe fest. 

 

Kann die erforderliche Mindestzahl bzw. -quote von Bewohnern nicht erreicht werden, z.B. weil weniger 

Bewohner ihr Einverständnis zur Einbeziehung in die Stichprobe erteilen, so hat der MDK im Rahmen der 

verbleibenden Möglichkeiten die Qualitätsprüfung trotzdem durchzuführen und die Ergebnisse im Prüfbericht 

auszuweisen. Das Nichterreichen der Mindestzahl/-quote ist im Prüfbericht zu begründen. 

 

Bei konkreten und begründeten Anhaltspunkten (z.B. Beschwerden oder Hinweisen) für eine nicht fachgerechte 

Pflege von Pflegebedürftigen, die nicht von der Zufallsstichprobe erfasst werden, erfolgt die Prüfung insgesamt 

als Anlassprüfung. In diesen Fällen ist die Stichprobe um die betroffenen Pflegebedürftigen zu erweitern, bei 

denen diese Anhaltspunkte vorliegen (vgl. Ziffer 6 Abs. 9 der QPR). 

 

Das Prüfteam berät die Pflegeeinrichtung in einem pflegefachlichen Abschlussgespräch in Fragen der 

Qualitätssicherung entsprechend Ziffer 6 Absatz 11 der QPR. Dabei wird die Pflegeeinrichtung über vorläufige 

Ergebnisse der Prüfung informiert.  

 

 

 

2.2 Prüfungsumfang 
 

 

Der Prüfungsumfang ergibt sich aus Ziffer 6 der QPR. 

 

Bei der Regelprüfung und der Anlassprüfung sind unter besonderer Berücksichtigung der Ergebnisqualität 

mindestens die in Anlage 1 bzw. 2 zu den QPR definierten Mindestangaben zu prüfen. Darüber hinausgehende 

Prüfinhalte aus den Anlagen 1 bzw. 2 können in die Prüfung einbezogen werden, wenn sich dies aus dem 

Prüfauftrag der Landesverbände der Pflegekassen ergibt oder wenn sich dies während der Prüfung als notwendig 

herausstellt.  

 

Wiederholungsprüfungen im Auftrag der Landesverbände der Pflegekassen oder auf Antrag der 

Pflegeeinrichtung beziehen sich auf die Beseitigung festgestellter Qualitätsmängel. Der Prüfumfang der 
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Wiederholungsprüfung ergibt sich aus Ziffer 6 Absätze 2 und 3 der QPR.  

 

 

 

2.3 Prüfbericht  
 

 

Die Erstellung des Prüfberichts erfolgt auf der Grundlage der QPR und auf der Basis der Erhebungsbogen zur 

Prüfung in der Einrichtung, zur Prüfung beim Bewohner und zur Befragung der Bewohner. Es wird empfohlen, 

den Prüfbericht EDV-gestützt zu erstellen. Die Darstellung der Prüfergebnisse im Prüfbericht erfolgt in 

deskriptiver Form. Eine Bewertungssystematik ist nicht hinterlegt. Der Transparenzbericht nach 

§ 115 Abs. 1a SGB XI ist nicht Gegenstand des Prüfberichts. 

 

Der Prüfbericht gliedert sich in folgende Abschnitte: 

 

- Prüfmaßstab 

 

1. Angaben zur Prüfung und zur Einrichtung 

2. Zusammenfassende Beurteilung 

3. Empfehlungen zur Beseitigung von Qualitätsdefiziten 

 

- Anlagen zum Prüfbericht 

 

- Erhebungsbogen Einrichtung 

- Erhebungsbögen Bewohner 

- Zusammenfassende Darstellung zur Bewohnerbefragung. 

 

Im Prüfbericht sind die im Folgenden dargestellten Anforderungen zu beachten: 

 

Prüfmaßstab 

Im Prüfmaßstab werden die bundeseinheitlich geltenden Prüfgrundlagen und ggf. die landesspezifischen 

Besonderheiten aufgelistet. 

 



 

 

6 

1. Angaben zur Prüfung und zur Einrichtung  

Um die Identifikation des Prüfberichtes im Rahmen der Berichtspflicht nach § 114a Abs. 6 SGB XI zu 

ermöglichen, wird eine Auftragsnummer vergeben. Die Auftragsnummer setzt sich wie folgt zusammen: 

 

Position 1-6 erster Tag der Prüfung = TTMMJJ 

Position 7 

 

stationär   = S 

ambulant  = A 

Tagespflege  = T 

Nachtpflege  = N 

Kurzzeitpflege  = K 

Position 8-10 laufende Nummer der Prüfung im jeweiligen MDK/SMD 

Position 11-12 

 

MDK Baden-Württemberg = 18 

MDK Bayern   = 19 

MDK Berlin-Brandenburg = 01 

MDK im Lande Bremen  = 03 

MDK Nord (Hamburg)       = 02 

MDK Hessen   = 15 

MDK Mecklenburg-Vorpommern = 21 

MDK Niedersachsen  = 12 

MDK Nordrhein   = 14 

MDK Rheinland-Pfalz  = 16 

MDK Saarland   = 17 

MDK Sachsen   = 25 

MDK Sachsen-Anhalt  = 23 

MDK Nord (Schleswig-Holstein) = 11 

MDK Thüringen   = 24 

MDK Westfalen-Lippe  = 13 

SMD Knappschaft               = 31 

 

Beispiel: 

300709S00524 

(Prüfung am 30.07.09, vollstationäre Einrichtung, laufende Nr. 5, MDK Thüringen) 

 

 

Die Angaben zu den Fragen 1.2 bis 1. 11 werden automatisiert in den Bericht übernommen. 

 

2. Zusammenfassende Beurteilung 

In der Zusammenfassung werden die wesentlichen Aspekte zur Durchführung der Prüfung und zu den 

Prüfergebnissen aus dem Erhebungsbogen zur Prüfung der Einrichtung, aus den Erhebungsbögen zur Prüfung 

und zur Befragung der Bewohner dargestellt. Insbesondere ist der Umgang der Pflegeeinrichtung mit 

Pflegesituationen wie z.B. Ernährung und Flüssigkeitsversorgung, Umgang mit Personen mit eingeschränkter 

Alltagskompetenz und Dekubitusrisiko darzustellen. Besonders positive oder negative Ergebnisse werden 

hervorgehoben. Eine nachvollziehbare Benennung der festgestellten Qualitätsdefizite ist dabei erforderlich, 

damit diese für die Bescheiderteilung der Landesverbände der Pflegekassen sowie für ggf. erforderliche 

Sozialgerichtsverfahren als Grundlage dienen können. 

 

Insbesondere bei Wiederholungsprüfungen ist auf vorangegangene Prüfungen Bezug zu nehmen. Bei 

Anlassprüfungen ist auf den Anlass einzugehen.  

 

Auf Qualitätsaspekte, die nicht durch das standardisierte Prüfinstrumentarium erfasst werden konnten, ist 

individuell einzugehen. 

 

3. Empfehlungen zur Beseitigung von Qualitätsdefiziten 

Zu bestehenden Defiziten werden konkrete Maßnahmen zur Beseitigung empfohlen Diese sind mit 

differenzierten Fristvorschlägen zu hinterlegen und zu priorisieren. Bei der Priorisierung ist der Gefährdungsgrad 

der Bewohner zu berücksichtigen. 
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Anlagen zum Prüfbericht 

 

Erhebungsbogen Einrichtung 

Hier werden die Ergebnisse der Fragen der Kapitel 2 bis 10 des Erhebungsbogens zur Prüfung der Einrichtung 

dargestellt.  

 

Nicht erfüllte Fragen sind mit dem Ziel einer besseren Nachvollziehbarkeit im Freitext zu erläutern. Die 

Freitextpassagen aus dem Erhebungsbogen werden in den Prüfbericht übernommen und ggf. zur Konkretisierung 

ergänzt oder modifiziert. Fragen, die für die Pflegeeinrichtung nicht zutreffen oder die bei der Prüfung nicht 

relevant sind, werden nicht in den Prüfbericht übernommen. 

 

Antwortmöglichkeiten: 

 

Bei dichotomen Fragen: 

 

 Ja  Die Anforderungen wurden vollständig erfüllt. 

 Nein Die Anforderungen wurden nicht erfüllt. 

 

 

Bei Fragen mit mehreren Kriterien: 

 

 Alle Kriterien ja  Die Anforderungen wurden vollständig erfüllt.  

 Nicht alle Kriterien ja Die Anforderung wurde mit X von Y Kriterien erfüllt.  

    Nicht erfüllt sind die Kriterien: a, b.  

 

Beispiel 

 

Frage 6.6: Wird das einrichtungsinterne Qualitätsmanagement entsprechend dem kontinuierlichen 

Verbesserungsprozess (im Sinne des PDCA-Zyklus) gehandhabt? 

 

Die Anforderung wurde mit 2 von 4 Kriterien erfüllt.  

Nicht erfüllt sind die Kriterien: 

 

 c. Überprüfung der Wirksamkeit (Check) 

 d. Anpassung der Maßnahmen (Act) 

 

 

Erhebungsbogen zur Prüfung beim Bewohner 

Hier werden die Erhebungsbogen für jeden Inaugenschein genommenen Bewohner aufgenommen. 

 

In Kapitel 11 werden die allgemeinen Daten für den jeweils Inaugenschein genommenen Bewohner in 

anonymisierter Form dargestellt. 

 

Anschließend werden die Ergebnisse der Fragen der Kapitel 12 bis 18 des Erhebungsbogens zur Prüfung des 

jeweils Inaugenschein genommenen Bewohners dargestellt. 

 

In den Kapiteln 12 bis 18 wird das Ergebnis der Prüfung zu jeder Frage für jeden Bewohner automatisch in den 

Prüfbericht übernommen. Nicht erfüllte Fragen sind mit dem Ziel einer besseren Nachvollziehbarkeit im Freitext 

zu erläutern. Die Freitextpassagen aus dem Erhebungsbogen werden in den Prüfbericht übernommen und ggf. 

zur Konkretisierung ergänzt oder modifiziert. Fragen, die für den Bewohner nicht zutreffen, werden nicht in den 

Prüfbericht übernommen. 

 

Antwortmöglichkeiten je Bewohner: 

 

 Ja 

 Nein. 

 

Kapitel 19 (Sonstiges) ist ein reines Freitextfeld. 

 

In Kapitel 20 wird eine Befragung der Inaugenschein genommenen und erforderlichenfalls weiterer Bewohner 

zu ihrer Zufriedenheit mit den Leistungen der Pflegeeinrichtung durchgeführt. Die Ergebnisse der Befragung 
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werden zusammenfassend im Prüfbericht dargestellt.  

 

Antwortmöglichkeiten je Frage: 

 

- Immer/ja 

- häufig 

- gelegentlich 

- nie/nein 

- Keine Angaben. 
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Prüfanleitung zum Erhebungsbogen zur Prüfung der Qualität nach den 

§§ 114 ff. SGB XI in der stationären Pflege 
 

 

Allgemeine Hinweise 

 

Die Kriterien jeder Frage sind jeweils mit Ăjañ zu beantworten, wenn diese in allen Bereichen vollständig erfüllt 

sind. 

 

Soweit sich Sachverhalte für den Prüfbericht nicht eindeutig aus den Ankreuzoptionen der Kriterien ableiten 

lassen, sind diese im Freitext kurz zu beschreiben. Sind Kriterien durch alternative fachlich gleichwertige Lö-

sungen erfüllt, sind diese Kriterien ebenfalls mit Ăjañ zu beantworten und im Freitext zu erläutern. 

 

Festgestellte Qualitätsdefizite sind im Freitext zu konkretisieren. 

 

Die Anleitungstexte zu den Prüfkriterien sind in drei Bereiche unterteilt: 

 Ausfüllanleitung 

Hierbei handelt es sich um die exakte Wiedergabe der Ausfüllanleitungen aus den 

Transparenzvereinbarungen.  

 Erläuterungen zu Prüffragen 

Hierbei handelt es sich um handlungsleitende Hilfestellungen. Bei Transparenzkriterien ergänzen diese die 

Ausfüllanleitung. 

 Fachlicher Hintergrund 

Hierbei handelt es sich um Hintergrundinformationen auf der Basis aktueller Literatur. Die 

Hintergrundinformationen erweitern den Umfang der Prüffragen nicht. 

 

 

Legende zum Erhebungsbogen 

 

Allgemein 

 

 ja 

 nein 

 t.n.z. = trifft nicht zu 

 k.A. = keine Angabe 

 E = Empfehlung 

 n.e = nicht erforderlich 

 

 M = Mindestangaben 

 Info = Informationsfrage 

 Txx = Transparenzkriterium 

 B = sonstige Bewertungsfrage 

 

Nur bei Bewohnerzufriedenheit 

 

 immer 

 häufig 

 geleg. = gelegentlich 

 nie 
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Prüfanleitung zum Erhebungsbogen zur Prüfung in der Einrichtung 

(Struktur - und Prozessqualität) 

 
 

 

 

1. Angaben zur Prüfung und zur Einrichtung 
 

 
M/Info       

1.1 Auftragsnummer:  

 

      

 

Erläuterung zur Prüffrage 1.1: 

Hier ist eine Auftragsnummer zu vergeben. Sie dient der Identifikation des Prüfberichtes auch im Hinblick auf 

die Berichtspflicht nach § 118 Abs. 4 SGB XI. Zur Gestaltung der Auftragsnummer siehe 2.3 Prüfbericht. 
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M/Info       

1.2 Daten zur Einrichtung 

 

     

a.  Name 

 

      

b.  Straße        
c.  PLZ/Ort  

 

      

d.  Institutions-

kennzeichen (IK) 

 

1. 

 

     

2. 

 

3. 

 

4. 

 
e.  Telefon 

 

      

f.  Fax 

 

      

g.  E-Mail  

 

      

h.  Internet -Adresse 

 

      

i.  Träger/Inhaber  

 

      

j.   Trägerart        
  privat      
  freigemeinnützig      
  öffentlich      
  nicht zu ermitteln      
k.  ggf. Verband 

 

      

l.  Einrichtungsart        
  Stationär      
  Teilstationär      
  Kurzzeitpflege      
m

. 

 Datum Abschluss 

Versorgungsvertrag 

 

 

     

n.  Datum 

Inbetriebnahme der 

Einrichtung  

 

 

     

o.  Heimleitung 

Name 

      

p.  Verantw. PFK 

Name 

      

q.  Stellv. verantw. PFK 

Name 

      

r.  Heimmitwirkung        
  Heimbeirat      
  Heimfürsprecher      
s.  ggf. vorhandene 

Zweigstellen/Filialen 

 

 

     

t.  Zertifizierung        

  Liegt vor      
  Liegt nicht vor      
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Erläuterung zur Prüffrage 1.2: 

Institutionskennzeichen 

Das Institutionskennzeichen ist von der Einrichtung zu erfragen. Es muss mindestens ein Institutionskennzeichen 

enthalten sein (Pflichtfeld).  

 

Trägerart  

 privat = private Trägerschaft mit gewerblichem Charakter (ggf. Zugehörigkeit zu privatem Trägerverband 

wie ABVP, VDAB, BPA o.ä.) 

 freigemeinnützig = freigemeinnützige Trägerschaft (i.d.R. Zugehörigkeit zu einem Wohlfahrtsverband wie 

AWO, Caritas, Der Paritätische, DRK, Diakonie, Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland - ZWSt; 

Rechtsform überwiegend e.V., Stiftung oder gemeinnützige GmbH) 

 öffentlich = Trägerschaft der Kommune oder des Landes 

 nicht zu ermitteln = Trägerart ist nicht zu ermitteln. 

 

Datum der Inbetriebnahme der Einrichtung  

Hier ist anzugeben, seit wann die Pflegeeinrichtung unter dem jetzigen Träger besteht. 

 

Zertifizierung  

Nach Möglichkeit sollte das Zertifizierungsunternehmen im Freitext benannt werden. 
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M/Info       

1.3 Daten zur Prüfung 

 

     

a.  Auftraggeber / 

Zuständiger 

Landesverband der 

Pflegekassen 

 AOK 

 

 KBS      

 BKK 

 

 LKK  

 

 IKK   vdek 

b.  Datum 

 

       

   von TT.MM.JJ  bis TT.MM.JJ       
c.  Uhrzeit 

 

       

  1. Tag von bis      
   

 

       

  2. Tag von bis      
   

 

       

  3. Tag von  bis      
d.  Gesprächspartner der 

Einrichtung  

 

 

     

    

 

     

    

 

     

    

 

     

e.  Prüfende(r) Gutachter 

 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

f.  An der Prüfung 

Beteiligte 

Namen      

  Pflegekasse 

 
      

  Sozialhilfeträger 

 
 

 

     

  Heimaufsicht 

 
 

 

     

  Gesundheitsamt 

 
 

 

     

  Trägerverband 

 
 

 

     

  Sonstige: welche? 

 
 

 

     

g.  Ansprechpartner des 

MDK 

 

Name 

 

     

E-Mailadresse 

 

     

 

Erläuterung zur Prüffrage 1.3: 

Die Frage dient dem Nachweis von Prüfdatum und -zeiten sowie der Angabe von Gesprächspartnern der 

Pflegeeinrichtung, Prüfern des MDK und weiteren an der Prüfung beteiligten Personen. ĂAn der Pr¿fung 

Beteiligteñ ist anzukreuzen, wenn die genannten Institutionen ganz oder teilweise beteiligt sind. Die 

Informationen zu Frage 1.3 g werden nicht in den Prüfbericht übernommen. 
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M/Info       

1.4 Prüfungsauftrag nach § 114 SGB XI 

 

     

a.  Regelprüfung 

 

     

b. 

 

Anlassprüfung (Beschwerde Bewohner, Angehörige o.ä.) 

Anlassprüfung (Hinweise von anderen Institutionen) 

Anlassprüfung (sonstige Hinweise) 

     

c. 

 

Wiederholungsprüfung 

Wiederholungsprüfung auf Antrag der Pflegeeinrichtung 

 

 

     

  nach Regelprüfung       
  nach Anlassprüfung       
d.  nächtliche Prüfung       
e.  Datum der letzten 

Prüfung durch den MDK 

 

 

     

   TT.MM.JJ      
    MM.TT      

f.  Letzte Prüfungen 

anderer Prüfinstitutionen 

 Heimaufsicht 

 

      

    Gesundheitsamt 

 

      

    Sonstige 

 

      

    keine Angaben 

 

      

    Prüfung nach 

anerkanntem 

Prüfverfahren 

 

      

 

Erläuterung zur Prüffrage 1.4: Keine. 
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M/Info       

1.5 Von der Pflegeeinrichtung zur Prüfung vorgelegte Unterlagen? 

 

 

 ggf. 

Datum 

liegt 

vor 

liegt 

nicht 

vor 

t.n.z. 

 
n.e. 

Aufstellung über die Anzahl der vorgehaltenen und belegten 

Wohnplätze sowie der versorgten Bewohner, differenziert nach 

Wohnbereichen und Pflegestufen mit Datum 

     

wohnbereichsbezogene Aufstellung über die Anzahl der Bewohner mit:      

- Wachkoma 

- Beatmungspflicht 

- Dekubitus 

- Blasenkatheter 

- PEG-Sonde 

- Fixierung 

- Kontraktur 

- vollständiger 

Immobilität 

- Tracheostoma 

- MRSA 

- Diabetes mellitus 

     

Versorgungsvertrag der Einrichtung/Strukturerhebungsbogen      

      

Ausbildungsnachweis der verantwortlichen Pflegefachkraft      

Weiterbildungsnachweis der verantwortlichen Pflegefachkraft      

Ausbildungsnachweis der stellvertretenden verantwortlichen 

Pflegefachkraft 
     

Pflegebezogene Ausbildungsnachweise der pflegerischen Mitarbeiter      

Aufstellung aller in der Pflege und Betreuung tätigen Mitarbeiter mit 

Name, Berufsausbildung und Beschäftigungsumfang 

     

aktuelle Handzeichenliste      

Liste der von der Einrichtung vorgehaltenen 

Pflegehilfsmittel/Hilfsmittel 
     

Dienstpläne      

Pflegeleitbild      

Pflegekonzept      

Hauswirtschaftskonzept      

Konzept soziale Betreuung      

Pflegedokumentationssystem      

Schriftliche Mitteilung an Landesverbände der Pflegekassen über 

Zusatzleistungen nach § 88 Abs. 2 Nr. 3 SGB XI 

     

Stellenbeschreibungen      

Nachweise über Pflegevisiten      

Nachweise über Fallbesprechungen      

Nachweise über Informationsweitergabe      

Nachweise über Dienstbesprechungen      

Konzept zur Einarbeitung neuer Mitarbeiter      

Fortbildungsplan      

Nachweise interne Fortbildung      

Nachweise externe Fortbildung      

Nachweise zum einrichtungsinternen Qualitätsmanagement      

Organigramm      

Nachweise externes Qualitätsmanagement      

Pflegestandards/Leitlinien/Richtlinien      

Hygienestandard/-plan/-konzept      

Konzept zum Beschwerdemanagement      

Regelungen zum Umgang mit personenbezogenen Notfällen      

Hauswirtschaftsbezogene Ausbildungsnachweise der 

hauswirtschaftlichen Mitarbeiter 
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Erläuterung zur Prüffrage 1.5: 

Diese Liste wird der Pflegeeinrichtung zu Beginn der Prüfung als Checkliste zur Vorbereitung der notwendigen 

Unterlagen übergeben. ĂT.n.z.ñ ist anzukreuzen, wenn die Unterlagen aufgrund der spezifischen Situation der 

Pflegeeinrichtung nicht zutreffen. ĂN.e.ñ ist anzukreuzen, wenn die Unterlagen für die Prüfung nicht benötigt 

werden. Die Notwendigkeit der vorzulegenden Unterlagen ist abhängig vom Prüfauftrag. Die erforderlichen 

Unterlagen werden im Rahmen der weiteren Prüfung vom Prüfer eingesehen. 

 

 
M/Info       

1.6 Art der Einrichtung und Versorgungssituation 

 

     

 

 Vollstationäre 

Pflege 

Kurzzeitpflege Teilstationäre  

Pflege - Tag 

Teilstationäre 

Pflege - Nacht 

ggf. Bewohner 

im 

Schwerpunkt 

vorgehaltene Plätze  

 

    

belegte Plätze  

 

    

 

davon vorgehaltene Plätze nach Organisationsform  

 angegliedert 

 

    

eingestreut 

 

    

solitär 

 

    

 

Erläuterung zur Prüffrage 1.6: 

Die vorgehaltenen Plätze sind nach Angabe der Pflegeeinrichtung einzutragen. 

 

Sofern die Pflegeeinrichtung neben vollstationären Plätzen zusätzlich auch andere Plätze (z.B. Kurzzeitpflege) 

anbietet, die Anzahl dieser Plätze jedoch nicht vertraglich festgelegt ist, ist die Gesamtanzahl aller vorgehaltenen 

Plätze unter vollstationärer Pflege zu erfassen. In diesen Fällen können nur die belegten Plätze mit Anzahl den 

Versorgungsformen zugeordnet werden. 

 

Die Tabelle im Erhebungsbogen soll eine Übersicht über die Versorgungssituation der Pflegeeinrichtung 

ermöglichen. Die hier gesammelten Informationen sind bei der Bewertung weiterer Fragen zu berücksichtigen. 

 

Teilstationäre Pflegeeinrichtungen/Kurzzeitpflegeeinrichtungen können je nach landesspezifischen Regelungen 

sowohl als Solitäreinrichtung bestehen wie auch räumlich und organisatorisch mit anderen Einrichtungen 

verbunden sein. 

 

Bei der oben genannten Tabelle ist zu überprüfen, ob die ermittelten Daten mit den Angaben des 

Versorgungsvertrages/Strukturerhebungsbogens übereinstimmen. Wird bei der Erhebung eine Überbelegung 

festgestellt, muss dieses unter der ĂZusammenfassenden Beurteilungñ im Pr¿fbericht dargestellt werden. 
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M/Info       

1.7 Struktur der Wohn - und Pflegebereiche 

 

     

 
Wohn-

/Pflegebereich 

Bereich 

auf 1 

Ebene 

Anzahl Zimmer 

mit  

Wohnplätze 

Anzahl 

Bewohner 

davon  

PEA 

 

davon nach SGB XI eingestuft in Pflegestufe 

   

1 

 

2 

 

3 

 

> 3 
   

keine 

 

I 

 

II  

 

III  

davon 

Härtefälle 

noch nicht 

eingestuft 

 

 

ja      

nein  

            

 

 

ja      

nein  

            

 

 

ja      

nein  

            

 

 

ja      

nein  

            

 

 

ja      

nein  

            

 

 

ja      

nein  

            

   Gesamt:  

 

       

 

Erläuterung zur Prüffrage 1.7: 

Die Tabelle ist anhand der Angaben der Pflegeeinrichtung auszufüllen. Sie soll eine Übersicht über die Struktur 

der Wohn- und Pflegebereiche in der Pflegeeinrichtung ermöglichen. Die hier gesammelten Informationen 

können bei der Bewertung weiterer Fragen berücksichtigt werden. Besonderheiten sind im Freitext zu 

beschreiben. 

 

PEA = Person mit eingeschränkter Alltagskompetenz. 

 
M/Info       

1.8 Nach Angabe der Pflegeeinrichtung Anzahl Bewohner mit: 

 

     

a. Wachkoma  

b. Beatmungspflicht  

c. Dekubitus  

d. Blasenkatheter  

e. PEG-Sonde  

f. Fixierung  

g. Kontraktur  

h. vollständiger Immobilität  

i. Tracheostoma  

j.  MRSA  

k. Diabetes mellitus  

 

Erläuterung zur Prüffrage 1.8: 

Die Tabelle gibt Hinweise über die Anzahl versorgter Bewohner mit besonderen Pflegesituationen. 

 

 
M/Info  ja nein    

1.9 Ist ein pflegefachlicher Schwerpunkt vereinbart? 

 

     

  Wenn ja, welcher?      

 

Erläuterung zur Prüffrage 1.9: 

Die Frage ist mit  zu beantworten, wenn ein pflegefachlicher Schwerpunkt vertraglich vereinbart wurde (z.B. 

Versorgungsvertrag). 
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ĂDie Pflegekassen dürfen ambulante und stationäre Pflege nur durch Pflegeeinrichtungen gewähren, mit denen 

ein Versorgungsvertrag besteht (zugelassene Pflegeeinrichtungen). In dem Versorgungsvertrag sind Art, Inhalt 

und Umfang der allgemeinen Pflegeleistungen (§ 84 Abs. 4 SGB XI ) festzulegen, die von der Pflegeeinrichtung 

wªhrend der Dauer des Vertrages f¿r die Versicherten zu erbringen sind (Versorgungsauftrag).ñ 

(§ 72 Abs. 1 SGB XI ) 

 

Pflegefachliche Schwerpunkte können z.B. sein: Pflege demenzkranker Menschen, Pflege aidskranker Patienten, 

Pflege beatmungspflichtiger Patienten, pädiatrische Pflege, Pflege von Patienten im Wachkoma. 

 

 
M/Info  ja nein    

1.10 Werden Zusatzleistungen gemäß § 88 SGB XI von der 

Pflegeeinrichtung angeboten? 

     

  Wenn ja, welche?      

 

Erläuterung zur Prüffrage 1.10: 

Wenn Zusatzleistungen angeboten werden, muss die Einrichtung eine Liste nach § 88 Abs. 2 Nr 3 SGB XI 

vorlegen können.  

 

§ 88 SGB XI lautet: 

 

Ă(1)Neben den Pflegesätzen nach § 85 und den Entgelten nach § 87 darf das Pflegeheim mit den 

Pflegebedürftigen über die im Versorgungsvertrag vereinbarten notwendigen Leistungen hinaus 

(§ 72 Abs. 1 Satz 2 SGB XI ) gesondert ausgewiesene Zuschläge für 

 

1. besondere Komfortleistungen bei Unterkunft und Verpflegung sowie 

2. zusätzliche pflegerisch-betreuende Leistungen 

 

vereinbaren (Zusatzleistungen). Der Inhalt der notwendigen Leistungen und deren Abgrenzung von den 

Zusatzleistungen werden in den Rahmenverträgen nach § 75 festgelegt.  

 

(2) Die Gewährung und Berechnung von Zusatzleistungen ist nur zulässig, wenn: 

 

3. dadurch die notwendigen stationären oder teilstationären Leistungen des Pflegeheimes 

(§ 84 Abs. 4 und § 87) nicht beeinträchtigt werden, 

4. die angebotenen Zusatzleistungen nach Art, Umfang, Dauer und Zeitabfolge sowie die Höhe der Zuschläge 

und die Zahlungsbedingungen vorher schriftlich zwischen dem Pflegeheim und dem Pflegebedürftigen 

vereinbart worden sind, 

5. das Leistungsangebot und die Leistungsbedingungen den Landesverbänden der Pflegekassen und den 

überörtlichen Trägern der Sozialhilfe im Land vor Leistungsbeginn schriftlich mitgeteilt worden sind.ñ  

 

Die Frage dient der Informationssammlung. Wenn die Pflegeeinrichtung Zusatzleistungen anbietet und eine 

Liste nach § 88 Abs. 2 Nr. 3 SGB XI über ihr Angebot an Zusatzleistungen nicht vorlegen kann, ist auch dies im 

Freitext entsprechend zu dokumentieren. Die Beurteilung, ob es sich bei den angebotenen Zusatzleistungen im 

Sinne des Gesetzes um solche Leistungen handelt, ist nicht die Aufgabe des Prüfteams. 

 

 
M/Info  ja nein    

1.11 Werden Leistungen ganz oder teilweise durch andere Anbieter 

erbracht? 

     

  Wenn ja, welche?      
a.  Grundpflege      
b.  Behandlungspflege      
c.  soziale Betreuung      
d.  Speisen- und Getränkeversorgung      
e.  Wäscheversorgung      
f.  Hausreinigung      
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Erläuterung zur Prüffrage 1.11: 

Zur Erfüllung ihres Versorgungsauftrages können zugelassene vollstationäre Pflegeeinrichtungen mit anderen 

Leistungserbringern kooperieren. Bei pflegerischen Leistungen darf nur mit zugelassenen Leistungserbringern 

(§ 72 SGB XI) kooperiert werden. Soweit eine Pflegeeinrichtung Leistungen Dritter in Anspruch nimmt, bleibt 

die Verantwortung für die Leistungen und die Qualität bei der auftraggebenden Pflegeeinrichtung bestehen. 

Mit der Frage soll erfasst werden, ob die genannten Leistungsbereiche ganz oder teilweise durch externe 

Leistungserbringer (Outsourcing) erbracht werden. Die Kooperationspartner sind im Freitext zu benennen. Die 

teilweise Einbeziehung von z.B. Ernährungs- oder Wundberatern ist hier nicht zu erfassen. 

 

 

Literatur  zu Kapitel 1: 

Gemeinsame Grundsätze und Maßstäbe zur Qualität und Qualitätssicherung sowie für die Entwicklung eines 

einrichtungsinternen Qualitätsmanagements nach § 80 SGB XI in vollstationären Pflegeeinrichtungen vom 

16.12.2003 

 

Gemeinsame Grundsätze und Maßstäbe zur Qualität und Qualitätssicherung einschl. des Verfahrens zur 

Durchführung von Qualitätsprüfungen in der teilstationären Pflege von 1996 und in der Kurzzeitpflege von 1995  

 

 

 

2. Allgemeine Angaben 
 

 
Info       

2.1 Defizite in der Ausstattung bei: 

 

     

a.  Stufenloser Eingang und Wohnbereich, (Niveauunterschiede sind mit 

Rampen ausgeglichen) 

     

b.  Aufzüge mit großen, für Rollstuhlfahrer erreichbaren (Höhe unter 

1,20 m) Bedienelementen 

     

c.  Handläufe in den Fluren      
d.  Haltegriffe im Sanitärbereich (Toiletten, Duschen, Badewannen)      
e.  Bad und Toilette      
f.  Fäkalienspülen      
g.  intakte und erreichbare Rufanlage      
h.  höhenverstellbare Pflegebetten      
i.  Fußboden      
j.   Beleuchtung      
k.  allgemeine Orientierungshilfen (Speiseraum, WC, etc.)      
l.  abschließbare Medikamentenschränke      
m.  Sonstiges      

 

Erläuterung zur Prüffrage 2.1: 

Die Überprüfung der baulichen Ausstattung ist eine originäre Aufgabe der Heimaufsicht. Eine systematische 

Überprüfung der baulichen Ausstattung (z.B. Überprüfung der Rufanlage in der gesamten Einrichtung) im 

Rahmen der MDK-Prüfung findet nicht statt. Gleichwohl sind Defizite, die dem Prüfteam bei der Erhebung der 

für den MDK relevanten Prüfinhalte auffallen, zu erfassen und im Prüfbericht zu benennen. 
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 ja nein   E. 

2.2 Wird bei der Gestaltung der Wohnräume den Wünschen und 

Bedürfnissen der Bewohner nach Privatheit und Wohnlichkeit 

Rechnung getragen?  

     

 M/T56/B      

a.  Ist die Gestaltung der Bewohnerzimmer z.B. mit eigenen Möbeln, 

persönlichen Gegenständen und Erinnerungsstücken sowie die 

Entscheidung über ihre Platzierung möglich?  

     

  M/B      

b.  Mitnahme Wäsche möglich      
  M/B      

c.   abschließbare Schubladen oder Fächer stehen für jeden Bewohner zur 

Verfügung 

     

  M/T57/B      

d.   Wirken die Bewohner an der Gestaltung der Gemeinschaftsräume mit?      

 

Ausfüllanleitung zu 2.2a: 

Die Frage ist mit ĂJañ zu beantworten, wenn konzeptionell beschrieben ist, dass eine individuelle Gestaltung 

der Bewohnerzimmer möglich ist. Dazu können z. B. die Mitnahme von eigenen Möbeln, persönlichen Gegen-

ständen und Erinnerungsstücken gehören sowie die Entscheidung über deren Platzierung. Ggf. sollte eine 

Verifizierung der Konzeption durch die Besichtigung einiger Zimmer erfolgen. 

 

Erläuterung zur Prüffrage 2.2a: 

Ggf. bedeutet, dass bei den in die Zufallstichprobe einbezogenen Bewohnern die individuelle Gestaltung der 

Bewohnerzimmer zu prüfen ist. 

 

Erläuterung zur Prüffrage 2.2b: Keine. 

 

Erläuterung zur Prüffrage 2.2c: Keine. 

 

Ausfüllanleitung zu 2.2d: 

Die Frage ist durch die Konzeption des Pflegeheims zu klären und ggf. durch die Befragung einiger Bewohner 

oder des Heimbeirates zu verifizieren.  

 

Erläuterung zur Prüffrage 2.2d: 

Ggf. bedeutet, dass dies bei der Befragung der Bewohner zu verifizieren ist. 

 

Fachlicher Hintergrund: 

Die individuelle Gestaltung dient nicht nur der Privatheit und Wohnlichkeit der Bewohnerzimmer, sondern auch 

der Orientierung von Bewohnern mit gerontopsychiatrischen Einschränkungen. Die Mitnahme von Erinnerungs-

stücken (z. B. Erinnerungsalbum mit Fotos und kleinen erklärenden Texten), erleichtert die Kommunikation und 

die Anwendung z.B. von Validation und Biographiearbeit. 

 

 
 ja nein t.n.z.  E. 

2.3 Bezüglich der strukturellen Anforderungen an die Versorgung von 

Bewohnern mit gerontopsychiatrischen Beeinträchtigungen trifft 

für die Einrichtung Folgendes zu: 

     

 M/T40/B      

a.  Sind zielgruppengerechte Bewegungs- und Aufenthaltsflächen 

vorhanden (auch nachts)? 

     

  M/T41/B      

b.  Sind gesicherte Aufenthaltsmöglichkeiten im Freien vorhanden?      
  M/T42/B      

c.  Gibt es eine identifikationserleichternde Milieugestaltung in Zimmern 

und Aufenthaltsräumen? 

     

  M/T43/B      

d.  Wird mit individuellen Orientierungshilfen, z.B. Fotos, gearbeitet?      

 

Erläuterung zur gesamten Prüffrage 2.3: 

Die Frage ist einschließlich aller Unterkriterien mit Ăt.n.z.ñ zu beantworten, wenn keine Bewohner mit 

gerontopsychiatrischen Beeinträchtigungen in der Einrichtung leben. 

 

Ausfüllanleitung zu 2.3a: 
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Das Kriterium ist erfüllt, wenn den betroffenen Heimbewohnern entsprechende Aufenthaltsräume jederzeit -auch 

nachts- zur Verfügung stehen und sie die Möglichkeit haben, ihrem oftmals erhöhten Bewegungsdrang in der 

Einrichtung nachzugehen.  

 

Erläuterung zur Prüffrage 2.3a: Keine. 

 

Ausfüllanleitung zu 2.3b: 

Gesicherte Aufenthaltsmöglichkeiten im Freien sind vorhanden, wenn die Bewohner jederzeit das Gebäude des 

Pflegeheims verlassen können und sich im Außenbereich ohne besondere Gefährdung aufhalten können, z. B. in 

einem umzäunten Garten oder mit Begleitung.  

 

Erläuterung zur Prüffrage 2.3b:  

Wenn keine gesicherten Aufenthaltsmöglichkeiten im Freien vorhanden sind, muss sichergestellt sein, dass die 

Bewohner jederzeit in Begleitung die Einrichtung verlassen können. Die Einrichtung muss darlegen, wie sie die 

Begleitung sicherstellt.  

 

Ausfüllanleitung zu 2.3c: 

Eine identifikationserleichternde Milieugestaltung in Zimmern ist gegeben, wenn die Bewohner die Zimmer 

entsprechend ihrer Lebensgewohnheiten gestalten können und diese durch Differenzierungen (z.B. Bilder, 

Symbole oder Farben) gut unterschieden werden können. 

 

Erläuterung zur Prüffrage 2.3c: Keine. 

 

Ausfüllanleitung zu 2.3d: 

Neben Fotos kommen hier auch Bilder oder andere persönliche Gegenstände in Betracht. 

 

Erläuterung zur Prüffrage 2.3d: Keine. 

 

Fachlicher Hintergrund: 

Im Interesse einer Versorgung und Pflege, die den besonderen Anforderungen von Bewohnern mit 

gerontopsychiatrischen Einschränkungen gerecht wird, sollten u.a. folgende Ausstattungsmerkmale berücksich-

tigt werden: 

 

 dem erhöhten Mobilitätsbedürfnis eines bestimmten Kreises von Bewohnern sollte durch ausreichend große 

Aufenthaltsbereiche (z.B. Nachtcafe, Aufenthaltsräume) und Bewegungsmöglichkeiten in der Einrichtung 

auch in der Nacht Rechnung getragen werden 

 eine identifikationserleichternde Milieugestaltung (Gestaltung entsprechend den Lebensgewohnheiten der 

Bewohner) in Zimmern und Aufenthaltsräumen sollte sichergestellt werden 

 zur leichteren Orientierung sollten die Gestaltungsmöglichkeiten der Beleuchtung genutzt werden 

 individuelle Orientierungshilfen sollten angewandt werden. 

 

 
M/B ja nein t.n.z.  E. 

2.4 Ist für die Bewohner bei Bedarf das jederzeitige Verlassen und 

Betreten der Pflegeeinrichtung gewährleistet (z.B. durch Pförtner, 

Vergabe von Schlüsseln, Klingel etc.)? 

     

 

Erläuterung zur Prüffrage 2.4: 

Die Frage ist mit Ăt.n.z.ñ zu beantworten, wenn es sich um sogenannte beschützte Einrichtungen oder einen 

beschützten Wohnbereich handelt. 

 

Fachlicher Hintergrund: 

Es muss gewährleistet sein, dass die Bewohner die Pflegeeinrichtung bei Bedarf jederzeit verlassen und 

aufsuchen können. Hierzu bestehen mehrere Möglichkeiten, z.B.: 

 

 durchgehende Öffnung der Einrichtung  

 Pförtner 

 Vergabe von Schlüsseln für die Bewohner auf Anforderung oder als Regelangebot 

 Rufanlage. 
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Literatur  zu Kapitel 2: 

Daneke S (2004): Behaglich und funktional. Altenheim, 6, 44-46. 

 

Gemeinsame Grundsätze und Maßstäbe zur Qualität und Qualitätssicherung sowie für die Entwicklung eines 

einrichtungsinternen Qualitätsmanagements nach § 80 SGB XI in vollstationären Pflegeeinrichtungen vom 

16.12.2003. 

 

BMG, KDA (Hrsg.) (2004): Planungshilfe Verbesserung der Wohnatmosphäre im Heim unter besonderer 

Berücksichtigung der Bedürfnisse von Menschen mit Demenz. Köln.  

 

Maciejewski B, Sowinski C, Besselmann K et al. (2001): Qualitätshandbuch Leben mit Demenz, II/17 ff., Köln. 

 

Powell J (2002): Hilfen zur Kommunikation bei Demenz, 46 ff., Köln. 

 

 

 

3. Aufbauorganisation Personal 
 

 
 ja nein t.n.z.  E. 

3.1 Sind Verantwortungsbereiche und Aufgaben für die in der Pflege, 

sozialen Betreuung und hauswirtschaftlichen Versorgung 

beschäftigten Mitarbeiter verbindlich geregelt? 

     

 B      

a.  Organisationsstruktur z.B. in Form eines Organigramms geregelt      
  B      

b.  Verantwortungsbereiche/Aufgaben für Pflegefachkräfte z.B. in 

Stellenbeschreibungen geregelt und Regelung entspricht der 

Qualifikation (Aus-, Fort-, Weiterbildung, Anleitung)  

     

  B      

c.  Verantwortungsbereiche/Aufgaben für Krankenpflegehelfer z.B. in 

Stellenbeschreibungen geregelt und Regelung entspricht der 

Qualifikation (Aus-, Fort-, Weiterbildung, Anleitung) 

     

  B      

d.  Verantwortungsbereiche/Aufgaben für Altenpflegehelfer z.B. in 

Stellenbeschreibungen geregelt und Regelung entspricht der 

Qualifikation (Aus-, Fort-, Weiterbildung, Anleitung) 

     

  B      

e.  Verantwortungsbereiche/Aufgaben für angelernte Kräfte in der Pflege 

z.B. in Stellenbeschreibungen geregelt und Regelung entspricht der 

Qualifikation (Fortbildung, Anleitung) 

     

  B      

f.  Verantwortungsbereiche/Aufgaben für soziale Betreuung geregelt      
  B      

g.  Verantwortungsbereiche/Aufgaben für hauswirtschaftliche Versorgung 

geregelt 

     

 

Erläuterung zur gesamten Prüffrage 3.1: 

Die Fragen sind mit Ăt.n.z.ñ zu beantworten, wenn hauswirtschaftliche Leistungen durch externe 

Leistungserbringer erbracht werden bzw. wenn keine Krankenpflegehelfer, Altenpflegehelfer oder angelernte 

Kräfte in der Pflegeeinrichtung beschäftigt werden. 

 

Fachlicher Hintergrund: 

Zur Umsetzung eines einrichtungsinternen Qualitätsmanagements (§ 112 SGB XI) ist ein Organigramm oder 

eine vergleichbare Darstellung unverzichtbar. 

 

Unter Organigramm wird die grafische Darstellung des Hierarchieaufbaus einer Organisation mit der Gliederung 

nach Unterstellungsverhältnissen und Dienstwegen verstanden. Aus dem Organigramm sollte die Wei-

sungsbefugnis der Mitarbeiter deutlich werden.  

 

Verantwortungsbereiche und Aufgaben können u.a. in Stellenbeschreibungen geregelt werden.  

 

Stellenbeschreibungen weisen Unterschiede hinsichtlich der beruflichen Qualifikation aus und legen Aufgaben 

sowie Verantwortungs- und Zuständigkeitsbereiche fest. 
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Info  ja nein   E. 

3.2 Ist die verantwortliche Pflegefachkraft zum Zeitpunkt der Prüfung 

den Landesverbänden der Pflegekassen bekannt? 

     

 

Erläuterung zur Prüffrage 3.2: Keine. 

 

 
 ja nein    

3.3 Die verantwortliche Pflegefachkraft erfüllt folgende Kriterien:       
  B      

a.  Pflegefachkraft      
  B      

b.  ausreichende Berufserfahrung      
  B      

c.  sozialversicherungspflichtige Beschäftigung      
  B      

d.  Weiterbildung zur Leitungsqualifikation      

 

Erläuterung zur gesamten Prüffrage 3.3: 

Bei Abschluss des Versorgungsvertrages haben die Landesverbände der Pflegekassen die Anforderungen an die 

verantwortliche Pflegefachkraft zu überprüfen. Ist die aktuell tätige verantwortliche Pflegefachkraft von den 

Landesverbänden der Pflegekassen anerkannt, sind die Kriterien mit Ăjañ zu beantworten. Eine weitere Überprü-

fung durch den MDK entfällt. Hat zwischenzeitlich ein Wechsel der verantwortlichen Pflegefachkraft stattge-

funden, erhebt der MDK, ob die genannten Kriterien a-d vorliegen, und leitet die Daten an die Landesverbände 

der Pflegekassen weiter. Dabei ist § 71 SGB XI zu berücksichtigen. 

 

 
Info       

3.4 Wie groß ist der Umfang der wöchentlichen Arbeitszeit der 

verantwortlichen Pflegefachkraft in dieser Einrichtung? 

     

   

Stunden 

      

 

Erläuterung zur Prüffrage 3.4: 

Der Beschäftigungsumfang der verantwortlichen Pflegefachkraft gibt Hinweise, in welchem Umfang sie ihren 

Leitungsaufgaben nachkommen kann. 

 

 
Info  ja nein   E. 

3.5 Ist die verantwortliche Pflegefachkraft in der direkten Pflege tätig? 

 

     

  

Mit welchem Stundenumfang? 

      

 

Erläuterung zur Prüffrage 3.5: 

Der Umfang des Einsatzes der verantwortlichen Pflegefachkraft in der direkten Pflege gibt Hinweise, in wel-

chem Umfang sie ihren Leitungsaufgaben nachkommen kann. 

 

 
Info  ja nein   E. 

3.6 

 
Ist die stellvertretende verantwortliche Pflegefachkraft zum 

Zeitpunkt der Prüfung den Landesverbänden der Pflegekassen 

bekannt? 

     

 

Erläuterung zur Prüffrage 3.6: Keine. 
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 ja nein   E 

3.7 Die stellvertretende verantwortliche Pflegefachkraft erfüllt folgende 

Kriterien:  

     

  B      

a.   Pflegefachkraft      
  B      

b.  sozialversicherungspflichtige Beschäftigung      

 

Erläuterung zur gesamten Prüffrage 3.7: 

Bei Abschluss des Versorgungsvertrages haben die Landesverbände der Pflegekassen die Anforderungen an die 

stellvertretende verantwortliche Pflegefachkraft zu überprüfen. Ist die aktuell tätige stellvertretende verantwortli-

che Pflegefachkraft von den Landesverbänden der Pflegekassen anerkannt, sind die Kriterien mit Ăjañ zu beant-

worten. Eine weitere Überprüfung durch den MDK entfällt. Hat zwischenzeitlich ein Wechsel der stellvertreten-

den verantwortlichen Pflegefachkraft stattgefunden, erhebt der MDK, ob die genannten Kriterien a und b 

vorliegen, und leitet die Daten an die Landesverbände der Pflegekassen weiter. 
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Info       

3.8 Zusammensetzung Personal 

 

     

Pflege 

 
Vollzeit 

Stunden/Woche 

 

Teilzeit 

 

geringfügig 

Beschäftigte 

 

 

Geeignete Kräfte: 
Anzahl MA Anzahl 

MA 

Stellen-

umfang 

Anzahl 

MA 

Stellen-

umfang 

Gesamtstellen 

in Vollzeit 

Verantwortliche 

Pflegefachkraft 

      

Stellv. verantwortliche 

Pflegefachkraft 

      

Altenpfleger/in 
      

(Gesundheits- und) 

Krankenpfleger/in 

      

(Gesundheits- und) 

Kinderkrankenpfleger/in 

      

Heilerziehungspfleger/in 
      

Krankenpflegehelfer/in 
      

Altenpflegehelfer/in 
      

angelernte Kräfte 
      

Auszubildende 
      

Zivildienstleistende 
      

Freiwilliges soz. Jahr 
      

Sonstige 
      

soziale Betreuung 

Sozialpädagogen        

Sozialarbeiter/in       

Ergotherapeuten/ 

Beschäftigungstherapeuten 

      

Sonstige       

hauswirtschaftliche Versorgung 

hauswirtschaftliche 

Fachkräfte (2-3 jährige 

Ausbildung) 

 

 

     

Hilfskräfte und angelernte 

Kräfte 

      

 

Erläuterung zur Prüffrage 3.8: 

Mitarbeiter mit Qualifikationen, die nicht zugeordnet werden kºnnen, sind unter ĂSonstigeñ aufzulisten. Nur die 

Mitarbeiter sind in der Liste aufzunehmen, die in der Pflegeeinrichtung direkt beschäftigt sind. Mitarbeiter ex-

terner Leistungserbringer bleiben in der Tabelle unberücksichtigt. 
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Die Tabelle im Erhebungsbogen gibt einen Überblick über die Personalzusammensetzung in den Bereichen 

Pflege, soziale Betreuung und hauswirtschaftliche Versorgung in der Einrichtung. In den Spalten Voll-/Teilzeit 

und geringfügig Beschäftigte ist die Gesamtanzahl der Mitarbeiter unter der jeweiligen Qualifikation aufzufüh-

ren. In der Kopfzeile für Vollzeit ist anzugeben, wie viele Stunden in der Pflegeeinrichtung auf Basis der dort 

geltenden tarifvertraglichen oder sonstigen Regelungen als Vollzeit gelten. In der letzten Spalte werden die ein-

zelnen Angaben addiert und der gesamte Stellenumfang aufgeführt.  

 

Die Angaben beruhen auf Selbstauskünften der Pflegeeinrichtung. Sie sind bei der Prüfung der Kriterien in 

Kapitel 4 zugrunde zu legen. Festgestellte Auffälligkeiten sind zu benennen. 

 

Der Anteil der Pflegeleistungen, der durch geringfügig Beschäftigte erbracht wird, sollte 20 % möglichst nicht 

überschreiten. (§ 20 Abs.  2 Satz 2 Rahmenvertragsempfehlungen nach § 75 Abs.  5 SGB XI teilstationäre Pflege 

und Kurzzeitpflege, § 21 Abs.  2 Satz 2 vollstationäre Pflege.) 

 

Fachkräfte in der hauswirtschaftlichen Versorgung sind Mitarbeiter mit mindestens zwei- bis dreijährigen 

Fachausbildungen oder Studium (z.B. Wirtschafterin, Hauswirtschafterin, Koch, dipl. Ökotrophologen, Haus- 

und Familienpflegerin, Dorfhelferin, Küchenmeisterin, Verpflegungsbetriebswirt).  

 

Sofern Zivildienstleistende und Absolventinnen des Freiwilligen Sozialen Jahres auch außerhalb der Pflege 

eingesetzt werden (z.B. Soziale Betreuung, Hauswirtschaft), ist dies im Freitext zu vermerken. 

 

Die Betreuungskräfte nach § 87b SGB XI sind unter ĂSoziale Betreuung ï Sonstigeñ aufzunehmen. 

 

 

Literatur  zu Kapitel 3: 

Sowinski C, Kämmer K (1995): Aufbau- und Ablauforganisation. Büse F et al. (Hrsg.): Heim aktuell. 

Leitungshandbuch für Altenhilfeeinrichtungen. Hannover. 

 

 

 

4. Ablauforganisation 
 

 
 ja nein   E. 

4.1 Ist die Pflege im Sinne der Bezugspflege organisiert?      
 M/B      

a.  Verantwortlichkeit für Planung, Durchführung und Bewertung der 

Pflege als Aufgabe für Pflegefachkraft geregelt 

     

  M/B      

b.  personelle Kontinuität der pflegerischen Versorgung geregelt      

 

Erläuterung zur Prüffrage 4.1: Keine. 

 

Fachlicher Hintergrund: 

Eine nachvollziehbare schriftlich festgelegte Zuordnung von Bewohnern zu bestimmten Pflegemitarbeitern ist 

Ausgangspunkt für die Bezugspflege. Pflegefachkräfte sind für die Steuerung des Pflegeprozesses verantwort-

lich, sie leiten die Pflegekräfte an und stellen sicher, dass diese nach der Pflegeplanung arbeiten. Im Rahmen der 

personellen und räumlichen Möglichkeiten werden die Bewohner von ihnen zugeordneten pflegerischen Be-

zugspersonen kontinuierlich, individuell und umfassend betreut. 

 

Pflegefachkräfte, welche die Verantwortung für den Pflegeprozess tragen, sind zuständig für alle Belange des 

Bewohners. Sie erleben die Konsequenzen ihres Denkens und Handelns. Durch Festlegung von Verantwortung 

entsteht bei den Pflegenden ein stärkeres Interesse die Pflegedokumentation so zu führen, dass auch andere Pfle-

gende die begonnene Pflege problemlos weiterführen können.  

 

Bei der Festlegung der Aufgaben ist zu beachten, dass für die Steuerung des Pflegeprozesses Pflegefachkräfte 

verantwortlich sind. Zu den Aufgaben dieser Pflegefachkräfte gehören u.a. die Pflegeanamnese/Isterhebung, die 

Pflegeplanung, die Anleitung der Pflegehilfskräfte, die Einbeziehung der anderen an der Pflege und Betreuung 

Beteiligten und die Evaluation der Pflege. 

 

Kontinuität in der Pflege trägt zur Sicherheit der Bewohner bei. Sie ist die Voraussetzung, dass der Bewohner 

Vertrauen fassen und sich verstanden fühlen kann. Kontinuierliche Betreuung der Bewohner hängt vom Willen 
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und von der Fähigkeit der Pflegenden zur Beziehungsaufnahme ab. Beziehungsfähigkeit, Beziehungswille und 

Kontinuität sind unabdingbare Voraussetzungen für die Bezugspflege.  

 

Die Frage zielt auf Regelungen ab, die eine bewohnerorientierte Pflege gewährleisten. 

 

 
 ja nein t.n.z.  E. 

4.2 Nimmt die verantwortliche Pflegefachkraft ihre Aufgaben wahr? 

 

     

 B      

a.  Umsetzung des Pflegekonzeptes      
  B      

b.  Organisation der fachlichen Planung, Durchführung und Evaluation der 

Pflegeprozesse  

     

  B      

c.  Organisation für fachgerechte Führung der Pflegedokumentation      
  B      

d.  an dem Pflegebedarf orientierte Dienstplanung der Pflegekräfte      
  B      

e.  regelmäßige Durchführung der Dienstbesprechungen innerhalb des 

Pflegebereichs 

     

  B      

f.  ausreichende Zeit für die Aufgaben der verantwortlichen 

Pflegefachkraft 

     

 

Erläuterung zur gesamten Prüffrage 4.2: 

Die enthaltenen Kriterien sind jeweils mit ĂJañ zu beantworten, wenn die Aufgabenwahrnehmung in der 

Ablauforganisation und im Qualitätsmanagement nachvollziehbar ist. 

 

Bei der Beantwortung der Frage, ob die verantwortliche Pflegefachkraft ausreichend Zeit für die Wahrnehmung 

ihrer Leitungsaufgaben hat, sind auch landesrechtliche Regelungen zu beachten. Als Hintergrundinformationen 

dienen die Fragen 3.4 und 3.5. 

 

Wenn die verantwortliche Pflegefachkraft nach Auffassung des Prüfers nicht ausreichende Zeit für ihre Aufga-

ben hat, ist dies im Freitext zu begründen. 

 

Von regelmäßig durchgeführten Dienstbesprechungen ist auszugehen, wenn diese turnusmäßig in Abhängigkeit 

von den Erfordernissen der Pflegeeinrichtung nachvollziehbar und dokumentiert durchgeführt werden.  

 

 
M/B ja nein   E. 

4.3 Ist die fachliche Anleitung und Überprüfung grundpflegerischer 

Tätigkeiten von Pflegehilfskräften durch Pflegefachkräfte 

nachvollziehbar gewährleistet? 

     

 

Erläuterung zur Prüffrage 4.3: 

Die Frage ist mit Ăjañ zu beantworten, wenn die fachliche Anleitung und Überprüfung der Grundpflege anhand 

von praktischen Anleitungen oder mitarbeiterbezogene Pflegevisiten o.ä. dokumentiert ist. 

 

Fachlicher Hintergrund: (siehe auch fachlicher Hintergrund zu Frage 6.4) 

Das SGB XI und die darauf aufbauenden vertraglichen Regelungen favorisieren insgesamt ein Qualitätsmodell, 

das der verantwortlichen Pflegefachkraft (Pflegedienstleitung) herausragende Verantwortung zuweist. In einer 

größeren Pflegeeinrichtung ist es ihr allerdings nicht möglich, auch alle Pflegeprozesse selber zu steuern. Daher 

muss sie diese Aufgaben an andere Pflegefachkräfte delegieren. 

 

Um die Steuerung des Pflegeprozesses durch Pflegefachkräfte und die Delegation der Pflegedurchführung sicher 

zu organisieren, ist ein effektiv gestalteter organisatorischer Rahmen (Pflegeleitbild, Pflegekonzept, Organi-

gramm, Stellenbeschreibungen, Standards, mitarbeiterbezogene Pflegevisiten, Fortbildungen) erforderlich. Die 

Ausgestaltung dieses organisatorischen Rahmens fällt, soweit er sich nicht unmittelbar aus vertraglichen 

Verpflichtungen ergibt, in die Organisationshoheit der Pflegeeinrichtung. Um die erforderliche fachliche 

Anleitung und Überprüfung von Pflegekräften gewährleisten zu können, ist es erforderlich, dass die 

Pflegeeinrichtung mitarbeiterbezogene Pflegevisiten oder ähnliche Instrumente einsetzt. 
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 ja nein   E. 

4.4 Liegen geeignete Dienstpläne für die Pflege vor? 

 

     

 B      

a.  dokumentenecht (z.B. kein Bleistift, keine Überschreibungen, kein 

Tipp-Ex, keine unleserlichen Streichungen) 

     

  B      

b.  Soll-, Ist- und Ausfallzeiten      
  B      

c.  Zeitpunkt der Gültigkeit und Einsatzort      
  B      

d.  vollständige Namen (Vor- und Zunamen)      
  B      

e.  Qualifikation      
  B      

f.  Umfang des Beschäftigungsverhältnisses (Wochen- oder 

Monatsarbeitszeit) 

     

  B      

g.  Legende für Dienst- und Arbeitszeiten      
  B      

h.  Datum      
  B      

i.  Unterschrift der verantwortlichen Person      
  B      

j.   Übergabezeiten und Zeiten für Teambesprechungen      

 

Erläuterung zur gesamten Prüffrage 4.4: Keine 

 

Fachlicher Hintergrund: 

Dienstpläne haben Dokumentencharakter und sind mit dokumentenechtem Stift zu führen. Aus ihnen müssen 

alle Eintragungen zweifelsfrei nachvollziehbar sein. Überschreibungen, Überklebungen und Retuschierungen 

dürfen nicht vorgenommen werden. 

 

Die Mitarbeiter sollten an der Dienstplangestaltung beteiligt werden.  

 

Die Dienstübergabe ist ein Informations- und Kommunikationsinstrument für die Mitarbeiter der verschiedenen 

Dienstschichten mit dem Zweck, eine sachgerechte und kontinuierliche Versorgung zu gewährleisten. Der Trä-

ger der Einrichtung und dessen ausführende Organe haben Sorge zu tragen, dass die Informationsvermittlung 

zwischen den verschiedenen Schichten und Dienstzeitmodellen reibungslos sowie in einem ausreichenden zeitli-

chen Rahmen sichergestellt werden kann.  

 

Es sind ausreichende Übergabezeiten innerhalb der regulären Dienstzeit einzuplanen. Das erforderliche Zeitbud-

get beziehungsweise die jeweils vorgesehene Informationsübermittlung ist u.a. abhängig von der Pflegeorgani-

sation, der Größe des Wohnbereiches und dem Bewohnerklientel. Bekannte Arbeitszeitmodelle ermöglichen 

zwischen Früh- und Spätdienst eine ausführlichere und zwischen den anderen Diensten eine kürzere Übergabe. 

Dies muss auch bei flexiblen Arbeitszeitmodellen gewährleistet werden. Übergaberegelungen müssen allen Mit-

arbeitern bekannt sein. 

 

Zunehmend Bedeutung finden Übergabeformen wie z.B. Übergabe am Bett unter Einbezug der Pflegedoku-

mentation, oder per EDV generierten Übergabeprotokollen. Findet eine Übergabe im herkömmlichen Sinn statt, 

sollten vermeidbare Störungen vermieden werden und allen Beschäftigten der Einrichtung die Übergabezeiten 

bekannt sein. 

 

Die rechtliche Verpflichtung zum Führen von Dienstplänen ergibt sich u.a. aus den Rahmenverträgen nach 

§ 75 Abs. 1 SGB XI zur vollstationären Pflege. 

 

In die Prüfung sind in der Regel Dienstpläne von drei Monaten einzubeziehen. Die Anforderungen gelten auch 

für Dienstpläne, die per EDV erstellt werden. 
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 ja nein   E. 

4.5 Ist durch die Personaleinsatzplanung eine kontinuierliche Pflege- 

und Versorgung der Bewohner gegeben? 

     

 M/B      

a.  Kontinuität in der Pflege von Montag bis Freitag tagsüber gegeben      
  M/B      

b.  Kontinuität in der Pflege nachts gegeben      
  M/B      

c.  Besetzung an Wochenenden/Feiertagen mit Wochentagen vergleichbar      
  M/B      

d.  Kontinuität in der sozialen Betreuung gegeben      
  M/B      

e.  Kontinuität in der hauswirtschaftlichen Versorgung gegeben      

 

Erläuterung zur gesamten Prüffrage 4.5: 

Anhand der Dienstpläne ist zu bewerten, ob die Personalbesetzung kontinuierlich ist. 

 

Erläuterung zur Prüffrage 4.5a: 

Hier ist zu bewerten, ob Schwankungen zwischen den Wochentagen oder zwischen Früh- und Spätdiensten 

vermieden werden. 

 

Erläuterung zur Prüffrage 4.5b: 

Hier ist zu bewerten, ob immer mindestens eine Pflegefachkraft anwesend ist und Schwankungen zwischen 

verschiedenen Nächten vermieden werden. 

 

Erläuterung zur Prüffrage 4.5c: 

Eine vergleichbare Besetzung ist gegeben, wenn die Besetzung am Wochenende die Besetzung in der Woche 

nicht wesentlich unterschreitet. 

 

Erläuterung zur Prüffrage 4.5d: 

Hier ist zu bewerten, ob soziale Betreuung zu unterschiedlichen Tageszeiten und auch am Wochenende angebo-

ten wird. 

 

Erläuterung zur Prüffrage 4.5e: 

Hier ist zu bewerten, ob die hauswirtschaftliche Versorgung täglich gewährleistet ist. 

 

Fachlicher Hintergrund: 

Die soziale Betreuung ist ein wesentlicher Bestandteil des Leistungsangebotes in der stationären Pflege. Sie 

muss entsprechend dem Bedarf der Bewohnerklientel angeboten werden. Es ist davon auszugehen, dass nahezu 

täglich zu verschiedenen Tageszeiten Angebote der sozialen Betreuung erforderlich sind. Es ist zu überprüfen ob 

nachvollziehbar eine soziale Betreuung an allen Wochentagen, einschließlich Wochenende erfolgen kann, z.B. 

durch Einsatz von Betreuungsmitarbeitern an den Wochenenden bzw. Übertragung von Betreuungsaufgaben an 

den Wochenenden an Pflegekräfte, Praktikanten usw. (ggf. sind Stellenbeschreibungen und Betreuungspläne zu 

überprüfen, in den Stellenbeschreibungen sollten z.B. Betreuungsaufgaben der Mitarbeiter Pflege enthalten sein, 

wenn diese solche Aufgaben durchführen). Wenn Mitarbeiter der Pflege am Wochenende Betreuungsaufgaben 

wahrnehmen sollen, muss dies bei der Personaleinsatzplanung berücksichtigt werden; ihre Anzahl kann dann 

nicht geringer sein als in der Woche. 

 

Die personelle Besetzung für die hauswirtschaftliche Versorgung ist von der Organisation der 

hauswirtschaftlichen Leistungserbringung abhängig. Auch bei reduzierter Reinigung am Wochenende muss die 

Hygiene in sensiblen Bereichen gewährleistet sein, die Bewohner müssen mit ausreichender Wäsche vorsorgt 

sein. Hier ist insbesondere zu berücksichtigen, ob jederzeit auch im Spätdienst, an den Wochenenden und 

Feiertagen eine angemessene hauswirtschaftliche Versorgung stattfinden kann. 

 

 
M7B ja nein   E. 

4.6 Ist die Personaleinsatzplanung mit Blick auf den Versorgungs- und 

Pflegebedarf der Bewohner adäquat? 

     

 

Erläuterung zur Prüffrage 4.6: Keine. 
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Fachlicher Hintergrund: 

Bei der Beantwortung der Frage handelt es sich um eine fachliche Einschätzung, bei der der Zusammenhang mit 

anderen während der Qualitätsprüfung erhobenen Fragen/Kriterien berücksichtigt wird. Die Angabe absoluter 

Zahlen ist nicht ausreichend. 

 

Im Pflegebereich ist die personelle Besetzung anhand der Dienstpläne von drei vollen Monaten differenziert 

nach Pflegefachkräften und sonstigen Pflegekräften für den Früh-, Spät- und Nachtdienst einzubeziehen. 

 

Mindestanforderung ist, dass die von der Pflegeeinrichtung angebotene Pflege unter ständiger Verantwortung 

einer ausgebildeten Pflegefachkraft durchzuführen ist. Es muss daher ständig eine Pflegefachkraft anwesend 

sein.  

 

Zu berücksichtigen sind Kriterien wie Eignung der Rufanlage, bauliche Gegebenheiten, Anzahl und Struktur der 

Bewohner, insbesondere pflegerische Verrichtungen wie Lagerungswechsel, Betreuung gerontopsychiatrisch 

beeinträchtigter Bewohner, Inkontinenzversorgung, Getränke anreichen, Mundpflege.  

 

 

Literatur  zu Kapitel 4: 

Brüggemann J (2001): PDL: Peilen, Durchblicken, Lösen. Forum Sozialstation, 4, 19-21. 

 

Gemeinsame Grundsätze und Maßstäbe zur Qualität und Qualitätssicherung sowie für die Entwicklung eines 

einrichtungsinternen Qualitätsmanagements nach § 80 SGB XI in vollstationären Pflegeeinrichtungen vom 

16.12.2003 

 

Gemeinsame Grundsätze und Maßstäbe zur Qualität und Qualitätssicherung einschl. des Verfahrens zur Durch-

führung von Qualitätsprüfungen in der teilstationären Pflege von 1996, Ziffer 3.1.1.4 und in der Kurzzeitpflege 

von 1995, 

 

Igl G (2000): Gibt es einen Königsweg zur berufsrechtlichen Festigung der Pflege? Kinderkrankenschwester, 2, 

61-66. 

 

Kämmer, K (2007): Pflegemanagement in Altenpflegeeinrichtungen. Hannover. 

 

Müller H (2005) Arbeitsorganisation in der Altenpflege. Hannover. 

 

Sowinski Ch et al. (2000): Organisation und Stellenbeschreibungen in der Altenpflege. KDA Forum Band 36, 

Teil 1., 5, 6, 93, 97, 98, 112, 113. 

 

Wipp M, Wagner W (2005): Der Regelkreis der Einsatzplanung, Personalermittlung, Mitarbeitereinsatzplanung 

und Dienstplangestaltung. Hannover. 

 

 

 

5. Konzeptionelle Grundlagen 
 

 
 ja nein t.n.z.  E. 

5.1 Wenn schwerpunktmäßig besondere Personengruppen versorgt 

werden: 

Werden die diesbezüglichen Anforderungen erfüllt? 

     

 B      

a.  schriftlich dargelegt im Einrichtungskonzept      
  B      

b.  Pflegefachkräfte mit schwerpunktspezifischen Kenntnissen (Fort- 

und/oder Weiterbildung) 

     

  B      

c.  Pflegehilfskräfte mit schwerpunktspezifischen Kenntnissen 

(Fortbildung) 

     

  B      

d.  vereinbarte Anforderungen an den Schwerpunkt werden umgesetzt      
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Erläuterung zur gesamten Prüffrage 5.1: 

Bei der Beantwortung der Frage sind die vertraglich vereinbarten Grundlagen zu berücksichtigen (z.B. 

Versorgungsvertrag). Ăt.n.z.ñ ist anzukreuzen, wenn die Frage 1.9 mit Ăneinñ beantwortet wurde. 

 

 
 ja nein t.n.z.  E. 

5.2 Liegt ein geeignetes schriftliches Pflegekonzept vor? 

 

     

 B      

a.  Aussagen zum Pflegemodell      
  B      

b.  Aussagen zum Pflegesystem      
  B      

c.  Aussagen zum Pflegeprozess      
  B      

d.  Aussagen zur innerbetrieblichen Kommunikation      
  B      

e.  Aussagen zum Qualitätssicherungssystem      
  B      

f.  Aussagen zur Leistungsbeschreibung      
  B      

g.   Aussagen zur Kooperation mit anderen Diensten      
  B      

h.  Aussagen zur räumliche Ausstattung      
  B      

i.  Aussagen zur personellen Ausstattung      
  B      

j.   Aussagen zur sachlichen Ausstattung      

 

Erläuterung zur gesamten Prüffrage 5.2:  

Bei ĂBei Aussagen zur Kooperation mit anderen Dienstenñ ist Ăt.n.z.ñ anzukreuzen, wenn keine Kooperationen 

bestehen. 

 

Fachlicher Hintergrund: 

ĂDie vollstationªre Pflegeeinrichtung verf¿gt ¿ber ein Pflegekonzept, das auf pflegewissenschaftlichen Theorien 

oder Modellen sowie praktischen Erfahrungen basiert und im Pflegeprozess umgesetzt wird.ñ  

 

Das mit dem Einrichtungskonzept im Einklang stehende Pflegekonzept definiert das pflegerische Angebot und 

ist Handlungsorientierung für alle Mitarbeiter, die am Pflegeprozess beteiligt sind. Darüber hinaus bietet es für 

Bewohner und ihre Angehörigen eine wichtige Orientierung. In erster Linie präzisiert es Zielsetzungen, bietet 

eine Strukturierungshilfe für die Pflegepraxis und regelt Organisation sowie Arbeitsweise des Pflegebereiches 

und der pflegerischen Mitarbeiter. 

 

Fehlt ein Pflegekonzept, bleibt dagegen unklar, welche Ziele für die einzelnen Arbeitsabläufe in der Pflege die 

Richtung weisen. Einrichtungen, die ohne Konzepte arbeiten, handeln oft unstrukturiert und produzieren inef-

fektive Leerläufe. 

 

Das Pflegekonzept sollte pflegetheoretisch begründet sein. Hierzu kann auf verschiedene Pflegetheorien 

zurückgegriffen werden. 

 

Welche pflegetheoretischen Überlegungen dem Pflegekonzept einer Pflegeeinrichtung zu Grunde gelegt werden, 

obliegt der Organisationshoheit der Pflegeeinrichtung. Grundsätzlich können Theorien aller Reichweiten für die 

Pflegekonzeptentwicklung einer Pflegeeinrichtung genutzt werden. Auch die Gestaltung von Pflegekonzepten 

auf der Basis einer Kombination von Konzepten mehrerer Pflegetheorien ist möglich. Dabei kommt es aber 

darauf an, dass das Pflegekonzept in sich schlüssig ist. In der Gestaltung der Pflege, der Umsetzung der Pflege-

prozesse sowie der Gestaltung des Pflegedokumentationssystems sollte das Pflegekonzept sich widerspiegeln.  

 

Die Umsetzung von auf pflegetheoretischen Überlegungen basierenden Pflegekonzepten in der Praxis kann nur 

in einem Prozess der Auseinandersetzung von Mitarbeitern einer Einrichtung mit Theorien gelingen. Diese Aus-

einandersetzung und die Reflexion ihres beruflichen Selbstverständnis soll langfristig dazu führen, ein einheitli-

ches und professionelles Pflegeverständnis in der Einrichtung zu etablieren, von dem vor allem auch die 

Pflegebedürftigen profitieren sollen. 

 

Im Pflegekonzept sollten Aussagen dazu enthalten sein, nach welchem System die Pflege organisiert ist. 

Pflegesysteme können nach dem Prinzip der Bezugspflege oder der Funktionspflege differenziert werden. 
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Im Sinne der Gemeinsamen Grundsätze und Maßstäbe nach § 80 SGB XI ist die Pflege nach dem Prinzip der 

Bezugspflege zu organisieren, u.a. um das Ziel der Schaffung einer Vertrauensbasis zwischen Pflegebedürftigen 

und Leistungserbringern gewährleisten zu können. (vgl. 1.1 Gemeinsame Grundsätze und Maßstäbe nach 

§ 80 SGB XI teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und neu vollstationäre Pflege) 

 

 
B ja nein   E. 

5.3 Ist das Pflegekonzept den Mitarbeitern in der Pflege bekannt? 

 

     

 

Erläuterung zur Prüffrage 5.3: 

Die Frage ist mit Ăjañ zu beantworten, wenn das Konzept den Mitarbeitern der Pflegeeinrichtung nachvollziehbar 

bekannt ist. Nachweisdokumente können z.B. sein: Einarbeitungsprotokolle, Schulungsnachweise. Alternativ 

können die Mitarbeiter auch befragt werden. 

 

 
B ja nein   E. 

5.4 Gibt es schriftliche Regelungen bezüglich der sozialen Betreuung in 

einem Konzept? 

     

 

Erläuterung zur Prüffrage 5.4: 

Ziele und innerbetrieblich geregelte Verfahrensweisen zu Leistungen der sozialen Betreuung sollten in Ausrich-

tung auf die Gesamtzielsetzung der Einrichtung (das Leitbild, die Unternehmensphilosophie) definiert und abge-

stimmt sein. Diese Aussagen können sich im Einrichtungskonzept, im Pflegekonzept, im Konzept zur sozialen 

Betreuung oder in ähnlichen Konzepten finden. 

 

Das Konzept zur sozialen Betreuung soll auf die Bewohnerklientel ausgerichtet sein. 

 

 
 ja nein t.n.z.  E. 

5.5 Liegt ein geeignetes schriftliches Konzept zur hauswirtschaftlichen 

Versorgung vor? 

     

 B      

a.   Aussagen zur Leistungsgestaltung Verpflegung      
  B      

b.  Aussagen zur Leistungsgestaltung Hausreinigung      
  B      

c.  Aussagen zum Leistungsgestaltung Wäscheservice      
  B      

d.  Aussagen zur Kooperation mit anderen Diensten      
  B      

e.  Aussagen zur personellen Ausstattung      

 

Erläuterung zur Prüffrage 5.5a: Keine. 

 

Erläuterung zur Prüffrage 5.5b: Keine. 

 

Erläuterung zur Prüffrage 5.5c: Keine. 

 

Erläuterung zur Prüffrage 5.5d: 

Bei ĂBei Aussagen zur Kooperation mit anderen Dienstenñ ist Ăt.n.z.ñ anzukreuzen, wenn keine Kooperationen 

bestehen. 

 

Erläuterung zur Prüffrage 5.5e:  

Wenn alle Leistungsbereiche der hauswirtschaftlichen Versorgung durch externe Anbieter erbracht werden, ist 

bei ĂAussagen zur personellen Ausstattungñ Ăt.n.z.ñ anzukreuzen. 

 

Fachlicher Hintergrund: 

Im Versorgungskonzept sind die Grundsätze der Leistungsgestaltung zu den einzelnen Bereichen der Unterkunft 

und der Verpflegung (Verpflegung, Hausreinigung, Wäscheservice, Hausgestaltung, Haustechnik) schriftlich 

darzulegen. Zur Kooperation mit anderen Diensten sind Aussagen zu treffen, dies ist von besonderer Bedeutung, 

wenn Leistungen im Bereich Hauswirtschaft von externen Anbietern erbracht werden. Auch Aussagen zur per-

sonellen Ausstattung sind erforderlich.  
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Reinigungsleistungen stehen in enger Beziehung zur Hygiene und im Wohnbereich zum Wohlbefinden und zur 

Gesundheit der Bewohner. Dabei sind rechtliche Forderungen (z.B. Infektionsschutzgesetz) zu erfüllen. Eine 

Leistungsbeschreibung der zu erbringenden Reinigungsleistungen ist daher erforderlich. Bei der Planung und 

Steuerung der Arbeitsabläufe sind die Bedürfnisse und Wünsche der Bewohner zu beachten. In der Leistungsbe-

schreibung zur hauswirtschaftlichen Versorgung sollte die regelmäßige Raumpflege (Grundreinigung, Unter-

haltsreinigung), die unverzügliche Beseitigung von Verunreinigungen (Sichtreinigung) sowie die Berücksichti-

gung des Tagesablaufs der Bewohner (Schlaf-, Essens- und Ruhezeiten) berücksichtigt werden.  

 

Zur Sicherung einer auf den notwendigen Bedarf abgestimmten und sachgerechten Wäscheversorgung ist eine 

Leistungsbeschreibung erforderlich. Die Wäscheversorgung soll so gestaltet sein, dass Sauberkeit von Textilien 

im Wohn-, Ess-, Schlaf-, Bekleidungs- und Hygienebereich der Bewohner, in den Gemeinschaftsbereichen so-

wie in den Arbeitsbereichen der Pflege sichergestellt ist. Die Bedeutung der Wäsche und Kleidung für die Indi-

vidualität und Selbstbestimmung ist insbesondere bei Bewohnern mit gerontopsychiatrischen Beeinträchtigungen 

zu beachten.  

 

 
 ja nein t.n.z.  E. 

5.6 Ist das Konzept zur hauswirtschaftlichen Versorgung den 

Mitarbeit ern bekannt? 

     

 B      

a.  Mitarbeitern Pflege bekannt      
  B      

b.  Mitarbeitern Hauswirtschaft bekannt      

 

Erläuterung zur gesamten Prüffrage 5.6: 

Entsprechende Nachweisdokumente sind einzusehen. Alternativ können die Mitarbeiter auch befragt werden. 

 

Erläuterung zur Prüffrage 5.6a: Keine. 

 

Erläuterung zur Prüffrage 5.6b: 

Wenn alle Leistungsbereiche der hauswirtschaftlichen Versorgung durch externe Anbieter erbracht werden, ist 

bei ĂMitarbeitern Hauswirtschaft bekanntñ Ăt.n.z.ñ anzukreuzen. 

 

 

Literatur  zu Kapitel 5: 

Caritasverband für die Diözese Münster e.V. (2003): Projekt Zukunftsfähigkeit der stationären 

Altenhilfeeinrichtungen: Handlungsempfehlungen für den Umgang mit dementiell erkrankten Bewohnern ï Eine 

Arbeitshilfe für die stationäre Altenhilfe, AEDL 7: Sich kleiden können, Münster, 39-41. 

 

Friesacher H (2001): Pflegewissenschaft. Einführung ï Bedeutung und Stellung der Pflegewissenschaft: wissen-

schaftstheoretische Bezüge. Studienbrief Pflegewissenschaft 1. Fernfachhochschule Hamburg. Hamburg. 

 

Gemeinsame Grundsätze und Maßstäbe zur Qualität und Qualitätssicherung einschl. des Verfahrens zur Durch-

führung von Qualitätsprüfungen in der teilstationären Pflege von 1996, Ziffer 3.2.4 und in der Kurzzeitpflege 

von 1995 

 

Gemeinsame Grundsätze und Maßstäbe zur Qualität und Qualitätssicherung sowie für die Entwicklung eines 

einrichtungsinternen Qualitätsmanagements nach § 80 SGB XI in vollstationären Pflegeeinrichtungen vom 

16.12.2003 

 

Löser P (2008): Pflegekonzepte in der stationären Altenpflege. Hannover. 

 

Meleis A (1997): Die Theorienentwicklung der Pflege in den USA. Schaeffer D et al.: Pflegetheorien. Bern et 

al., 17-37. 

 

Moers M, Schaeffer D, Steppe H (1997): Pflegetheorien aus den USA ï Relevanz für die deutsche Situation. 

Schaeffer D et al.: Pflegetheorien. Bern et al., 281-295. 

 

Schnepp W (1997): Perspektiven der Pflegewissenschaft. Pflege, 10, 96-101. 

 

Sowinski Ch. et al. (2000): Organisation und Stellenbeschreibungen in der Altenpflege. KDA Forum Band 36, 

Teil 1. Köln. 

 



 

 

34 

 

 

6. Qualitätsmanagement 
 

 
B ja nein   E. 

6.1 Ist die betriebliche Zuständigkeit für die Wahrnehmung der 

Aufgaben im Sinne des Qualitätsmanagements der Leitungsebene  

zugeordnet? 

     

 

Erläuterung zur Prüffrage 6.1: Keine. 

 

Fachlicher Hintergrund: 

Die Verantwortlichkeit für das Qualitätsmanagement liegt auf Leitungsebene in der Einrichtung, und zwar auch 

dann, wenn ein Qualitätsmanagementbeauftragter benannt ist.  

 

Demnach ist die verantwortliche Pflegefachkraft auch bei Einsetzung eines Qualitätsmanagementbeauftragten 

für das Qualitätsmanagement im Bereich Pflege zuständig. 

 

 
B ja nein   E. 

6.2 Werden Maßnahmen der externen Qualitätssicherung 

durchgeführt (z.B. Mitwirkung an einrichtungsübergreifenden 

Qualitätskonferenzen)? 

     

 

Erläuterung zur Prüffrage 6.2: 

Die Frage ist mit Ăjañ zu beantworten, wenn schriftliche Nachweise (z.B. Tagesordnungen, Teilnehmerlisten, 

Ergebnisprotokolle, Zertifikate, Auditberichte) über externe Maßnahmen vorgelegt werden. 

 

Fachlicher Hintergrund: 

Maßnahmen der externen Qualitätssicherung können sein: 

 

 die Mitwirkung an Qualitätskonferenzen 

 die Mitwirkung an Assessmentrunden 

 die Entwicklung und Weiterentwicklung von Verfahrensstandards für die Pflege und Versorgung 

 externe Audits. 

 

Die vollstationäre Pflegeeinrichtung hat die Durchführung von und die Beteiligung an 

Qualitätssicherungsmaßnahmen zu dokumentieren und auf Anforderung der Landesverbände der Pflegekassen 

nachzuweisen 

 

 
 ja nein t.n.z.  E. 

6.3 Werden die für die stationäre Pflege relevanten Aussagen der  

Expertenstandards des DNQP
2
 im Rahmen des 

Qualitätsmanagements berücksichtigt oder sind konkrete 

Maßnahmen in dieser Hinsicht geplant? 

     

  M/B      

a.  Dekubitusprophylaxe      
  M/B      

b.  Pflegerisches Schmerzmanagement      
  M/B      

c.  Sturzprophylaxe      
  M/B      

d.  Kontinenzförderung      
  M/B      

e.  Chronische Wunden      

 

Erläuterung zur gesamten Prüffrage 6.3: Keine. 

 

                                                           
2
 Die bisher vom DNQP entwickelten Expertenstandards konkretisieren den Stand der pflegewissenschaftlichen 

Erkenntnisse und sind bis zu einem Aktualisierungsbeschluss bzw. Einführungsbeschluss eines neuen Exper-

tenstandards nach § 113a SGB XI relevant. 
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Fachlicher Hintergrund: 

Standards bestimmen nach einer Definition der WHO ein professionell abgestimmtes Leistungsniveau der 

Pflege, das den Bedürfnissen der zu versorgenden Bevölkerung entspricht (z.B. Expertenstandard 

Dekubitusprophylaxe in der Pflege). Die Messbarkeit der Wirkung von Standards wird durch Kriterien der 

Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität bestimmt. 

 

Auch wenn die Expertenstandards des Deutschen Netzwerks für Qualitätsentwicklung in der Pflege keine direkte 

Verbindlichkeit für die Pflegekräfte und Pflegeeinrichtungen entfalten, können die Expertenstandards als 

Ăvorweggenommene Sachverstªndigengutachtenñ gewertet werden, die bei juristischen Auseinandersetzungen 

als Maßstab zur Beurteilung des aktuellen Standes der medizinisch-pflegewissenschaftlichen Erkenntnisse 

herangezogen werden. Bereits bei mehreren Bundessozialgerichtsurteilen (BSG Urteile vom 24. September 2002 

Az B 3 KR 9/02 R und Az B 3 KR 15/02 R) wurde auf den Expertenstandard Dekubitusprophylaxe bezug 

genommen. 

 

 
B ja nein   E. 

6.4 Werden Maßnahmen der internen Qualitätssicherung im Bereich 

Pflege durchgeführt? 

     

 

Erläuterung zur Prüffrage 6.4: 

Die Frage ist mit Ăjañ zu beantworten, wenn mindestens 3 der nachfolgend genannten (oder vergleichbare) 

Maßnahmen nachweislich systematisch und situationsgerecht durchgeführt werden.  

 

Fachlicher Hintergrund: 

Maßnahmen der internen Qualitätssicherung können insbesondere sein: 

 

 die Einrichtung von Qualitätszirkeln  

 die Einsetzung eines Qualitätsbeauftragten mit Nachweis über dessen Tätigkeit seit seiner Benennung 

 die Entwicklung, Anwendung und Weiterentwicklung von Standards/Richtlinien (Verfahrensstandards) 

 Pflegevisiten mit Ergebnisbesprechungen 

 Fallbesprechungen 

 die Entwicklung, Anwendung und Weiterentwicklung eines Qualitätsmanagementhandbuchs 

 systematische Auswertung von Fachliteratur/Fortbildungsmaßnahmen und Implementation in die Pflegepra-

xis. 

 

Unter Qualitätszirkeln  sind Arbeitsgruppen zu verstehen, in denen Mitarbeiter zeitlich begrenzt zur Lösung 

eines/oder mehrere Probleme zusammenarbeiten. Das Ziel, die Zeitvorgabe und die einzelnen Arbeitsschritte 

müssen protokolliert werden. 

 

Leitlinien  ermöglichen es, auf übergeordneter Ebene allgemeinere Aussagen und Regelungen zu treffen. 

 

Eine Richtlinie  ist eine konkrete Handlungsanweisung (Tätigkeits- oder Ablaufbeschreibung,) in der die Vorge-

hensweise einer spezifischen pflegerischen Handlung detailliert beschrieben wird. 

 

Regelungen sollen den individuellen Bedingungen der Einrichtung angepasst sein. Von großer Bedeutung ist der 

Prozess der Einführung und Umsetzung. Bei deren Anwendung müssen die individuellen Bedürfnisse der Be-

wohner berücksichtigt werden. Standards/Richtlinien sind für die Mitarbeiter verbindlich, sie müssen nachvoll-

ziehbar dokumentiert, regelmäßig reflektiert und ggf. angepasst werden. Die Anzahl der in einer Pflegeeinrich-

tung eingesetzten Standards/Richtlinien sollte überschaubar sein. Erfahrungsgemäß ist u.a. die Regelung folgen-

der Prozesse sinnvoll: 

 

 Situationen, in denen in der Einrichtung immer wieder Fehler unterlaufen 

 Situationen, die für die Pflegeeinrichtung ungewöhnlich oder risikobehaftet sind 

 Einzug der Bewohner in die stationäre Einrichtung 

 Gespräch vor oder bei dem Einzug 

 Krankenhausaufenthalt der Bewohner 

 Notfälle 

 Sterbebegleitung 

 Umgang mit Verstorbenen. 
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Die Pflegevisite wird als Besuch beim Bewohner durchgeführt und dient u.a. der Erörterung des Befindens des 

Pflegebedürftigen, seiner individuellen Wünsche und seiner Zufriedenheit mit der Pflegeeinrichtung sowie der 

Erstellung, kontinuierlichen Bearbeitung und Kontrolle der Pflegeplanung sowie -dokumentation. Gleichzeitig 

bildet sie eine Möglichkeit, die Qualität der Pflege zu beurteilen sowie zu optimieren und mit dem Bewohner die 

Ziele und Maßnahmen zu vereinbaren. Die Pflegevisite ist ein Planungs- und Bewertungsinstrument, das bewoh-

ner- oder mitarbeiterorientiert durchgeführt werden kann. Die Anwendung des Pflegeprozesses kann mit der 

Durchführung und dokumentierten Pflegevisite im Sinne des PDCA-Zyklus optimiert werden. Für die Fortbil-

dungsplanung bietet sich eine Analyse der Pflegeprobleme an, die Schwerpunkte in den bisher durchgeführten 

Pflegevisiten waren.  

 

Mit der Pflegevisite können u.a. folgende Ziele erreicht werden: 

 

 Einbeziehung des Bewohners und ggf. seiner Angehörigen im Sinne einer individuellen und 

bewohnerzentrierten Pflege in die Planung und Bewertung der Pflege 

 Entscheidung des Bewohners für oder gegen eine Maßnahme auf der Basis einer kompetenten Beratung 

durch die Pflegefachkraft 

 Steigerung der Zufriedenheit des Bewohners und der Transparenz des Pflegeprozesses für alle Beteiligten 

 systematische Reflexion der Arbeit der professionell Pflegenden  

 ggf. Anpassung der Pflegeziele und -maßnahmen 

 Optimierung der Arbeits- und Organisationsstrategien  

 Evaluation des Implementierungsgrades von Konzepten, Standards und durchgeführten Fortbildungen 

 Unterstützung der Mitarbeiter in der direkten Pflege, insbesondere der Bezugspflegefachkräfte 

 Ermittlung der Qualität der pflegerischen Leistung der einzelnen Mitarbeiter inklusive Feedback 

 regelmäßige Ermittlung der Pflegeintensität und Anpassung der Einsatz- und Personalplanung. 

 

Pflegevisiten sind von Mitarbeitern mit fachlicher Kompetenz (Pflegefachkräfte mit umfassendem aktuellem 

Fachwissen) durchzuführen. Zusätzlich benötigen diese Mitarbeiter organisatorische sowie soziale Kompetenz. 

Möglichst sollten die verantwortliche Pflegefachkraft in enger Zusammenarbeit mit der Bezugspflegefachkraft 

des zu visitierenden Bewohners (in der stationären Pflege ggf. die Wohnbereichsleitung) oder andere speziell für 

diese Aufgabe qualifizierte Mitarbeiter die Pflegevisite übernehmen. 

 

Mit Fallbesprechungen können Mitarbeiter in der Pflegeeinrichtung die Pflegesituation eines Bewohners mit 

dem Ziel einer Verbesserung seiner Lebenssituation diskutieren und Lösungen für Pflegeprobleme vereinbaren. 

Sie dienen der Entwicklung abgestimmter Verhaltens- und Vorgehensweisen. 

 

Entwicklung, Anwendung und Weiterentwicklung eines Qualitätsmanagementhandbuches 

Von der Entwicklung eines Qualitätsmanagementhandbuches ist auszugehen, wenn mindestens Verantwortlich-

keiten und ein Zeitplan festgelegt sind sowie erste Kapitel erarbeitet wurden. 

  

Systematische Auswertung von Fachliteratur/Fortbildungsmaßnahmen und Implementation in die Pfle-

gepraxis 

Die Pflegeeinrichtung analysiert Fachliteratur/durchgeführte Fortbildungsmaßnahmen zu bestimmten Schwer-

punktthemen, plant Maßnahmen zur Implementierung und überprüft deren Umsetzung in der Pflegepraxis. 

 

 
B ja nein   E. 

6.5 Werden Maßnahmen der internen Qualitätssicherung im Bereich 

Hauswirtschaft durchgeführt? 

     

 

Erläuterung zur Prüffrage 6.5: 

Die Frage ist mit Ăjañ zu beantworten, wenn mindestens 3 der nachfolgend genannten (oder vergleichbare) 

Maßnahmen nachweislich systematisch und situationsgerecht durchgeführt werden.  
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Fachlicher Hintergrund: 

Beispiele für interne Qualitätskontrollen in den Leistungsbereichen der Hauswirtschaft sind: 

 

 Visiten der verantwortlichen Fachkraft zu den verschiedenen Leistungsbereichen der Hauswirtschaft 

(Verpflegung, Hausreinigung, Hausgestaltung, Haustechnik) 

 Beteiligung am Beschwerde-Managementsystem 

 Prüfung der Prozesse im Verpflegungsbereich: Eigenkontrollsystem zur Sicherung des Hygienestandards 

auf der Grundlage des HACCP-System (Harzard Analysis and Critical Control Points: Risikoanalyse und 

Überwachung kritischer Kontrollpunkte)  

 Prüfung der Prozesse im Reinigungsbereich: Leistungs- und Qualitätsbeschreibungen mit Kontroll- und 

Checklisten der Reinigungsverfahren und Ergebnisse 

 Prüfung der Prozesse im Wäschebereich: Überwachung der Textilbeschaffung, Wäschekontrolllisten 

 Befragung, Gespräche mit Bewohnern zur Zufriedenheit mit Leistungen der Ernährung (Speisen und Ge-

tränke, Service), der Reinigungsdienste, des Wäsche- und Kleiderservice, der Wohnlichkeit im eigenem 

Wohnbereich und in den Gemeinschaftsbereichen (Hausgestaltung). 

 

 
 ja nein   E. 

6.6 Wird das einrichtungsinterne Qualitätsmanagement entsprechend 

dem kontinuierlichen Verbesserungsprozess (im Sinne des PDCA-

Zyklus) gehandhabt? 

     

 M/B      

a.  Istanalyse, Zielformulierung und Maßnahmenplanung (Plan)      
  M/B      

b.  Umsetzung (Do)      
  M/B      

c.  Überprüfung der Wirksamkeit (Check)      
  M/B      

d.  Anpassung der Maßnahmen (Act)      

 

Erläuterung zur gesamten Prüffrage 6.6: Keine. 

 

Fachlicher Hintergrund: 

Ein kontinuierlicher Qualitätsverbesserungsprozess beginnt mit der Formulierung des zu erreichenden bzw. 

erwarteten Qualitätsniveaus in Form von Zielen. Im Anschluss daran erfolgt die Planung, Umsetzung und Evalu-

ation in der Praxis. Je nach Ergebnis der Evaluation werden die Maßnahmen und ggf. die Ziele angepasst. 
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 ja nein   E. 

6.7 Liegt in der Pflegeeinrichtung eine aktuelle Liste der in der Pflege 

eingesetzten Mitarbeiter mit Qualifikationen und ausgewiesenen 

Handzeichen vor? 

     

 B      

a.  aktuell (umfasst alle Mitarbeiter, die seit mehr als 1 Woche beschäftigt 

sind) 

     

  B      

b.  Nennung der Qualifikation      
  B      

c.  Vor- und Zunamen      
  B      

d.  Handzeichen übereinstimmend      

 

Erläuterung zur gesamten Prüffrage 6.7: 

Sowohl bei handschriftlicher als auch bei EDV-gestützter Pflegedokumentation ist eine Handzeichenliste erfor-

derlich. Bei der Erstellung der Handzeichenliste ist darauf zu achten, dass jedes Handzeichen eindeutig einem 

Mitarbeiter zugeordnet werden kann. 

 

 
 ja nein t.n.z.  E. 

6.8 Liegt ein bedarfsgerechter prospektiver Fortbildungsplan für alle 

Leistungsbereiche vor? 

     

 M/B      

a.  Fortbildungsplan Pflege      
  M/B      

b.  Fortbildungsplan soziale Betreuung      
  M/B      

c.  Fortbildungsplan hauswirtschaftliche Versorgung      
  M/B      

d.  bei Schwerpunkt schwerpunktspezifische Fortbildungen berücksichtigt      

 

Erläuterung zur Prüffrage 6.8a: Keine. 

 

Erläuterung zur Prüffrage 6.8b: Keine. 

 

Erläuterung zur Prüffrage 6.8c: 

Wenn Teilbereiche der hauswirtschaftlichen Versorgung durch externe Leistungserbringer erbracht werden, 

muss dieser Bereich in der Fortbildungsplanung nicht berücksichtigt werden. Wenn alle Leistungen der Haus-

wirtschaft durch externe Anbieter erbracht werden, ist bei ĂFortbildungsplan hauswirtschaftliche Versorgungñ 

Ăt.n.z.ñ anzukreuzen.  

 

Erläuterung zur Prüffrage 6.8d: Keine. 

 

Fachlicher Hintergrund: 

Unter Fortbildung sind Maßnahmen zu verstehen, die dem Erhalt und der Aktualisierung des Fachwissens die-

nen. Die Teilnahme an Maßnahmen der Fortbildung dient zum einen der persönlichen beruflichen Qualifikation, 

zum anderen der Sicherstellung der betrieblich geforderten Qualifikation. 

 

Fortbildungspläne sind grundsätzlich für alle Leistungsbereiche erforderlich. Die Pläne sind auf den in der 

Pflegeeinrichtung im Rahmen des Qualitätsmanagements/der Fortbildungsbedarfsermittlung festgestellten 

Bedarf abzustellen. 

 

 
 ja nein t.n.z.  E. 

6.9 Werden alle in der Pflege, sozialen Betreuung und 

hauswirtschaftlichen Versorgung tätigen Mitarbeiter in die 

Fortbildung einbezogen? 

     

 B      

a.  Einbeziehung aller Mitarbeiter Pflege      
  B      

b.  Einbeziehung aller Mitarbeiter soziale Betreuung      
  B      

c.  Einbeziehung aller Mitarbeiter hauswirtschaftliche Versorgung      
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Erläuterung zur gesamten Prüffrage 6.9: 

Bei interner Fortbildung müssen Fortbildungen über Teilnehmerlisten mit Datum, Gegenstand der Fortbildung 

und Handzeichen der Teilnehmer nachgewiesen werden, bei externen Fortbildungen müssen Teilnahmebeschei-

nigungen vorliegen. Bei dieser Frage ist der Fortbildungsplan zu berücksichtigen. Ausnahmen können vorliegen, 

z.B. wenn Mitarbeiter erst seit kurzem in der Einrichtung beschäftigt sind oder Mitarbeiter erkrankt waren. 

 

Erläuterung zur Prüffrage 6.9c: 

Wenn alle Leistungen der Hauswirtschaft durch externe Anbieter erbracht werden, ist bei ĂEinbeziehung aller 

Mitarbeiter hauswirtschaftliche Versorgungñ Ăt.n.z.ñanzukreuzen. 

 

 
 ja nein   E. 

6.10 Werden aktuelle Fachliteratur und Fachzeitschriften für die 

Mitarbeiter in d er Einrichtung im Bereich Pflege zugänglich 

vorgehalten? 

     

 B      

a.  Auswahl aktueller tätigkeitsbezogener Fachbücher, die allen 

Mitarbeitern zugänglich ist 

     

  B      

b.  mindestens eine periodisch erscheinende Fachzeitschrift, die allen 

Mitarbeitern z.B. per Umlauf  zugänglich ist 

     

 

Erläuterung zur gesamten Prüffrage 6.10: 

Fachliteratur ist zugänglich vorzuhalten. Fachliteratur für den Bereich Pflege umfasst meist auch Inhalte der 

sozialen Betreuung. 

 

 
 ja nein t.n.z.  E. 

6.11 Wird ein geeignetes Konzept zur Einarbeitung neuer Mitarbeiter in 

der Pflege nachweislich angewandt? 

     

 B      

a.  Zielvorgaben im Konzept      
 B      

b.  zeitlichen Vorgaben im Konzept      
 B      

c.  inhaltlichen Vorgaben im Konzept      
 B      

d.  Pflegefachkraft als Ansprechpartner im Konzept benannt      
 B      

e.  Differenzierung nach Qualifikation der Mitarbeiter im Konzept      
 B      

f.  Einarbeitungsbeurteilung im Konzept      
 B      

g.  Konzept angewandt      

 

Erläuterung zur Prüffrage 6.11a-f: Keine. 

 

Erläuterung zur Prüffrage 6.11g: 

Ăt.n.z.ñ ist anzukreuzen, wenn ein geeignetes Konzept vorliegt, aber bisher nicht angewandt werden konnte, weil 

seit Vorliegen des Konzeptes keine Mitarbeiter eingestellt wurden. 

 

Fachlicher Hintergrund: 

Eine geplante, systematische, nach einem Konzept durchgeführte Einarbeitung kann zur Sicherheit, Motivation 

und Zufriedenheit der neuen Mitarbeiter beitragen. Sie ist damit ein wichtiger Baustein zur Steigerung der Mit-

arbeiterzufriedenheit, zur Reduzierung von Mitarbeiterfluktuation und nicht zuletzt zur effektiven Nutzung der 

Personalressourcen. 

 

Die Einarbeitung ist für jeden neuen Mitarbeiter erforderlich, sie muss abhängig von der Berufserfahrung, der 

Qualifikation des neuen Mitarbeiters und im Hinblick auf das spätere Aufgabengebiet unterschiedlich gestaltet 

werden. 

 

Der neue Mitarbeiter sollte das Einarbeitungskonzept kennen und danach systematisch, umfassend und zielori-

entiert in das zukünftige Aufgabengebiet eingearbeitet werden. Die vorgesehene Einarbeitungsdauer ist zeitlich 

festzulegen und die Durchführung der Einarbeitung zu dokumentieren. Das Einarbeitungskonzept bedarf einer 

ständigen Anpassung und Weiterentwicklung.  
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 ja nein t.n.z.  E. 

6.12 Werden Methoden zur Sicherstellung der Informationsweitergabe 

genutzt? 

     

 M/B      

a.  Übergabegespräche      
 M/B      

b.  regelmäßigen Dienstbesprechungen Pflege      
 M/B      

c.  regelmäßigen Dienstbesprechungen soziale Betreuung      
 M/B      

d.  regelmäßigen Dienstbesprechungen hauswirtschaftliche Versorgung      
 M/B      

e.  professionsübergreifende Dienstbesprechungen      
 M/B      

f.  schriftlich fixierte Regelungen (z.B. Dienstanweisungen, 

Rundschreiben, Aushang, Intranet) 

     

 

Erläuterung zur Prüffrage 6.12a: Keine. 

 

Erläuterung zur Prüffrage 6.12b: 

Die Frage ist mit Ăjañ zu beantworten, wenn regelmäßige Dienstbesprechungen durch Nachweise belegt werden. 

 

Erläuterung zur Prüffrage 6.12c:  

Die Frage ist mit Ăjañ zu beantworten, wenn regelmäßige Dienstbesprechungen durch Nachweise belegt werden. 

 

Erläuterung zur Prüffrage 6.12d: 

Die Frage ist mit Ăjañ zu beantworten, wenn regelmäßige Dienstbesprechungen durch Nachweise belegt werden. 

Wenn alle Leistungen der Hauswirtschaft durch externe Anbieter erbracht werden, ist Ăt.n.z.ñ anzukreuzen. 

 

Erläuterung zur Prüffrage 6.12e: 

Die Frage ist mit Ăjañ zu beantworten, wenn professionsübergreifende Dienstbesprechungen durch Nachweise 

belegt werden. 

 

Erläuterung zur Prüffrage 6.12f: Keine. 

 

 
 ja nein   E. 

6.13 Gibt es schriftlich festgelegte und verbindliche Regelungen für 

Erste-Hilfe -Maßnahmen bei Bewohnern? 

     

 M/T34/B      

a.  Werden die Mitarbeiter regelmäßig in Erster Hilfe und 

Notfallmaßnahmen geschult? 

     

 M/T35/B      

b.  Existieren schriftliche Verfahrensanweisungen zu Erster Hilfe und 

Verhalten in Notfällen? 

     

 

Ausfüllanleitung zu 6.13a: 

Von einer regelmäßigen Schulung der Mitarbeiter/innen in Erster Hilfe und Notfallmaßnahmen ist auszugehen, 

wenn das Pflegeheim belegen kann, dass solche Schulungen in den letzten Jahren in regelmäßigen Abständen 

von nicht mehr als 2 Jahren durchgeführt wurden. 

 

Erläuterung zur Prüffrage 6.13a: Keine. 

 

Ausfüllanleitung zu 6.13b: 

Die Frage ist mit ĂJañ zu beantworten, wenn schriftlich festgelegte verbindliche Regelungen zur Ersten Hilfe 

und Verhalten in Notfällen vorliegen. 

 

Erläuterung zur Prüffrage 6.13b: Keine. 

 

Fachlicher Hintergrund: 

Zu regeln ist hier u.a. die Vorgehensweise beim Auffinden eines Bewohners in einer gefährdenden Situation 

(z.B. nach Sturz, Entgleisung von Körperfunktionen oder Bewusstlosigkeit).  
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M/T55/B ja nein   E. 

6.14 Verfügt die Pflegeeinrichtung über ein Beschwerdemanagement?      

 

Ausfüllanleitung zu 6.14: 

Das Kriterium ist erfüllt, wenn es schriftliche Regeln zur Beschwerdeerfassung und zur Beschwerdeauswertung 

gibt und diese nachweislich umgesetzt werden. 

 

Erläuterung zur Prüffrage 6.14: 

Die nachweisliche Umsetzung ist anhand von Stichproben bearbeiteter Beschwerden zu prüfen. 

 

Fachlicher Hintergrund: 

Ein offener Umgang mit Beschwerden von Bewohnern, Angehörigen und Mitarbeitern ermöglicht es der Ein-

richtung, sich eigener Schwachstellen bewusst zu werden und Qualitätsverbesserungen zu erreichen. Sinnvoll ist 

ein schriftlich festgelegtes Beschwerdeverfahren (z.B. nach DIN ISO 9001). Ein Beschwerdemanagement ist ein 

unverzichtbarer Bestandteil eines einrichtungsinternen Qualitätsmanagements.  
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